
  

 

 

 

 

Drittmittelfinanzierte 

Expertisen 

 

 

IW-Gutachten 
Anpassung des gesetzlichen 
Mindestlohns 
Argumente gegen eine politische Lohnfindung 

Hagen Lesch, Helena Schneider, Christoph Schröder 
 
 

Auftraggeber: INSM – Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH 

Georgenstraße 22 

10117 Berlin 

 

 

Köln, 18.02.2021 

  

  
 



  

Mindestlohnanpassung
 

1 

 
 
Inhaltsverzeichnis 

 
Zusammenfassung 2 

1 Einleitung 3 

2 Regelgebundene Mindestlohnanpassung 4 

2.1 Anpassungsregelung nach dem MiLoG 4 

2.2 Regelgebundene versus diskretionäre Anpassung 5 

2.3 Bewertung der Anpassungen 2016 bis 2020 6 

3 Mindestlohnanpassungen und Tarifpolitik 10 

3.1 Interdependenzen zwischen Mindestlohn- und Tariflohnentwicklung 10 

3.2 Auswirkungen eines Mindestlohns in Höhe von 12 Euro je Stunde 14 

4 Mindestlöhne und Living Wage 16 

4.1 Entwicklung und Projektion des Living Wage bis 2024 16 

4.2 Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns und Living Wage im Vergleich 18 

5 Internationale Erfahrungen 20 

5.1 Der Mindestlohn in Frankreich 20 

5.2 Der Mindestlohn im Vereinigten Königreich 24 

5.3 Vergleich europäischer Mindestlohnregime 32 

6 Schlussfolgerungen 37 

Literatur 42 

Tabellenverzeichnis 49 

Abbildungsverzeichnis 50 

 
  



  

Mindestlohnanpassung
 

2 

 

Zusammenfassung  

Nach dem Mindestlohngesetz hat die Mindestlohnkommission die Aufgabe, alle zwei Jahre über 
eine Anpassung des Mindestlohns zu entscheiden. Neben einer Gesamtabwägung soll sie sich 
dabei nachlaufend an der Tariflohnentwicklung orientieren. Dieses Regelbindungselement hat 
sich bewährt. Das Tarifsystem geriet zwar in einigen Branchen mit niedrigem Lohnniveau unter 
Anpassungsdruck. Das Tarifgeschehen wurde aber nicht nachhaltig negativ beeinflusst. Die vom 
Bundesarbeitsminister vorgeschlagene Änderung des Anpassungsmechanismus, der eine Orien-
tierung des Mindestlohns am Medianeinkommen vorsieht, würde diesen Erfolg gefährden und 
tief in die Tarifautonomie eingreifen. Erfahrungen aus Frankreich und dem Vereinigten König-
reich zeigen, dass eine Umgestaltung des Mindestlohns zu einem „Living Wage“ Lohnsubventio-
nen für Unternehmen notwendig machen würden, um negative Beschäftigungseffekte zu ver-
meiden. Dies sollte – ebenso wie die daraus resultierenden fiskalischen Lasten – in der politi-
schen Debatte thematisiert werden. Zudem wurde der Living Wage im Vereinigten Königreich 
im Jahr 2016 vor dem Hintergrund eines günstigen ökonomischen Umfelds beschlossen. Bei un-
günstiger Entwicklung kann eine Notbremse („Emergency Break“) gezogen werden. 
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1 Einleitung  

 
Der Gesetzgeber hat Anfang 2015 einen gesetzlichen Mindestlohn eingeführt und dessen Höhe 
auf 8,50 Euro festgelegt. Gleichzeitig hat er geregelt, dass die weiteren Anpassungen einer Min-
destlohnkommission übertragen werden. Inzwischen werden im politischen Raum Forderungen 
erhoben, diesen Anpassungsprozess einmalig zu ändern. Vorgeschlagen wurde zunächst, den 
Mindestlohn im Rahmen einer außerordentlichen Anhebung durch die Politik auf 12 Euro je 
Stunde zu erhöhen (Pusch/Schulten, 2019, 336). Schon bei der Verabschiedung des letzten An-
passungsbeschlusses der Mindestlohnkommission im Juni 2020 übte der Bundesarbeitsminister 
in einer Pressemitteilung vom 28. Oktober 2020 Kritik an dem Vorschlag des Gremiums (BMAS, 
2020a): „Die von der Mindestlohnkommission vorgeschlagene Anpassung […] trägt dazu bei, die 
daraus resultierenden Lohnkostensteigerungen für die Unternehmen tragfähig zu verteilen und 
zugleich den Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten zwei 
Jahren konstant zu verbessern. Ich sehe aber perspektivisch noch deutlich Luft nach oben. Daher 
werden wir auf Grundlage der Mindestlohn-Evaluation Vorschläge machen, um das Mindest-
lohngesetz weiterzuentwickeln, damit der Mindestlohn schnell weiter steigen kann“. Der Vor-
sitzende der Mindestlohnkommission erklärte hingegen in einem Interview mit der Rheinischen 
Post, „von heute auf morgen den Mindestlohn auf zwölf Euro anzuheben, wäre höchst proble-
matisch. Weil wir dann eine Überholung von laufenden Tarifverträgen in einem Umfang hätten, 
der mit unserer im Grundgesetz vereinbarten Tarifautonomie nicht mehr viel zu tun hätte. An-
ders ausgedrückt: Wir würden mit einer zu schnellen Erhöhung auf zwölf Euro die Tarifverhand-
lungen für untere Lohngruppen obsolet machen“ (Zilius, 2020). 
 
Mit der 2020 abgeschlossenen Mindestlohnevaluierung hat diese Debatte an Fahrt aufgenom-
men. Der Bundesarbeitsminister stellte bei der Veröffentlichung der Ergebnisse im Dezember 
2020 fest: „Die positiven Auswirkungen des Mindestlohns zeigen, dass er sich bewährt hat. […] 
Und der Mindestlohn muss weiter steigen und fortentwickelt werden“ (BMAS, 2020b). Er kün-
digte an, das Anpassungsverfahren ändern zu wollen. Als zusätzliches Kriterium soll das mittlere 
Einkommen herangezogen werden. Der Mindestlohn soll danach nicht allein – wie es noch in 
der Begründung des Gesetzentwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie heißt – 
„der Verbreitung von unangemessen niedrigen Löhnen“ (Bundesregierung, 2014, 26) entgegen-
wirken, sondern im Sinne eines „Living Wage“ ausgebaut werden. In der politischen Debatte 
werden dazu 60 Prozent des Medianeinkommens als Orientierungsmarke genannt (Heil, 2020). 
 
Im Fokus dieses Gutachtens steht die Bewertung solcher Bestrebungen vor dem Hintergrund 
der bisherigen Arbeit der Mindestlohnkommission. Berücksichtig wird dabei insbesondere die 
tarifpolitische Sicht. Dazu werden in Kapitel 2 die bisherigen Anpassungsprozesse analysiert und 
bewertet. Kapitel 3 stellt exemplarisch anhand ausgewählter Niedriglohnbranchen dar, wie die 
Tarifverhandlungen durch den mindestlohnbedingten Eingriff in die Tarifautonomie beeinflusst 
wurden. Kapitel 4 zeigt, wie sich der Mindestlohn auf Basis einer Orientierung am Medianein-
kommen entwickelt hätte und diskutiert, wie sich der gesetzliche Mindestlohn in den nächsten 
Jahren im Vergleich zum Tariflohn und zum Medianlohn entwickeln wird. In Kapitel 5 werden 
die Anpassungsprozesse Frankreichs und des Vereinigten Königreichs diskutiert und Lehren für 
die derzeitige politische Debatte in Deutschland gezogen.  
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2 Regelgebundene Mindestlohnanpassung  

2.1 Anpassungsregelung nach dem MiLoG 

Im Sommer 2014 wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2015 durch das „Gesetz zur Regelung eines 
allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG)“ erstmals in Deutschland ein gesetzli-
cher Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro je Stunde eingeführt. Mit dieser Einführung greift der 
Staat erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg direkt in die Lohnfindung und in die Tarifautonomie 
ein. Um ein Mindestmaß an Autonomie zu wahren, wurde gemäß § 4 Abs. 1 MiLoG eine ständige 
Mindestlohnkommission (MLK) eingerichtet, die über die Anpassung der Höhe des Mindest-
lohns befindet. Die Kommission besteht aus einem Vorsitzenden und sechs weiteren stimmbe-
rechtigten Mitgliedern. Diese werden paritätisch auf Vorschlag der Arbeitgeberverbände und 
Gewerkschaften besetzt. Zu diesen insgesamt sieben stimmberechtigten Mitgliedern kommen 
zwei beratende Mitglieder aus Kreisen der Wissenschaft, die kein Stimmrecht haben. 
 
Das MiLoG verpflichtet die MLK gemäß § 9 Abs. 1 dazu, den Mindestlohn alle zwei Jahre anzu-
passen. Dabei hat sie im Rahmen einer „Gesamtabwägung“ zu prüfen, welche Mindestlohnhöhe 
zu einem angemessenen Mindestschutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beiträgt, 
faire Wettbewerbsbedingungen ermöglicht und Beschäftigung nicht gefährdet. Damit ist zwar 
im deutschen MiLoG „eine diskretionäre Anpassung des Mindestlohns verankert“ (Le-
sch/Schröder, 2020a, 166). Allerdings hat sich die MLK bei der Festsetzung des Mindestlohns 
nachlaufend an der Tariflohnentwicklung zu orientieren (§ 9 Abs. 2 Satz 3 MiLoG). Diese Koppe-
lung zwischen Mindestlohn- und Tariflohnentwicklung stellt ein Regelbindungselement dar, das 
„aus politökonomischer Sicht von zentraler Bedeutung“ ist (Lesch/Schröder, 2020a, 166). Je 
strikter diese Regelbindung umgesetzt wird, desto eher kann sie dazu beitragen, dass der Min-
destlohn nicht zu sehr in das Tarifgeschehen eingreift und die Anpassungen nicht zum ständigen 
Gegenstand politischer Auseinandersetzungen werden. 
 
Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags zitiert die juristische Kommentarlitera-
tur und weist darauf hin, dass die nachlaufende Orientierung an der Tariflohnentwicklung kei-
nen Automatismus zwischen Tariflohnentwicklung und Höhe der Anpassung in dem Sinne be-
gründe, dass die Höhe der Anpassung der durchschnittlichen Tariflohnentwicklung entsprechen 
muss (Wissenschaftliche Dienste, 2016, 9). Insofern handelt es sich um keine Regelbindung im 
strikten Sinne. Sie lässt der MLK im Rahmen ihrer Gesamtabwägung Spielraum. Das MiLoG 
schreibt auch nicht explizit vor, wie die Tariflohnentwicklung zu messen ist (Riechert/Nimmer-
jahn, 2017, 213). Die MLK hat dies autonom geregelt. Sie zieht den Tarifindex ohne Sonderzah-
lungen auf Basis der Stundenverdienste in den beiden vorhergehenden Kalenderjahren des Sta-
tistischen Bundesamts heran (§ 3 Abs. 1 Geschäftsordnung MLK). 
 
Auch wenn es sich um keine Regelbindung im strikten Sinne handelt, kommt ihr eine gewisse 
Verbindlichkeit zu. Denn erstens war der Hinweis auf die Orientierung im ersten Diskussions-
entwurf zum MiLoG nicht enthalten. Sie wurde erst „auf Betreiben der Spitzenorganisationen 
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergänzt“ (Riechert/Nimmerjahn, 2017, 212 f.). Damit ent-
spricht diese Vorgabe ausdrücklich dem Wunsch beider Tarifparteien. Und zweitens wurde die 
Verbindlichkeit der Regelbindung erhöht, indem sich die MLK im Januar 2016 eine 
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Geschäftsordnung (GO) gegeben hat. Nach § 3 Abs. 2 dieser GO darf die MLK bei ihren Anpas-
sungsbeschlüssen nur mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit von der nachlaufenden Orientierung an 
der Tariflohnentwicklung abweichen (Wissenschaftliche Dienste, 2016, 4, 8).  
 
Der Bundesarbeitsminister hat wiederholt öffentlich angekündigt, den Anpassungsmechanis-
mus verändern zu wollen, um möglichst rasch auf einen Mindestlohn in Höhe von 12 Euro je 
Stunde kommen zu können. Im Juli 2020 stellte der Minister fest, dass ihm die von der MLK 
vorgeschlagene Mindestlohnerhöhung nicht ausreiche und er „nach dem Gesetz die Aufgabe“ 
habe, „fünf Jahre nach Einführung des Mindestlohns den gesamten Mechanismus zu untersu-
chen“ (FAZ, 2020). Die Orientierung an der Tariflohnentwicklung sollte durch ein weiteres Krite-
rium – die Entwicklung der Medianeinkommen – ergänzt werden. Das vom Bundesarbeitsminis-
ter vorgeschlagene Niveau von 12 Euro je Stunde entspricht in etwa einem Mindestlohn in Höhe 
von 60 Prozent des mittleren Einkommens im Jahr 2020. Im Dezember 2020 konkretisierte der 
Minister im Rahmen eines Interviews seine Bestrebungen dahingehend, dass 60 Prozent des 
mittleren Lohns im Mindestlohngesetz als Ziel verankert werden sollen (Heil, 2020). 
 

2.2 Regelgebundene versus diskretionäre Anpassung 

Unter einer Regelbindung versteht man im wirtschaftspolitischen Kontext, dass das Verhalten 
wirtschaftspolitischer Entscheidungsträger bestimmten Vorgaben oder Regeln unterworfen 
wird (Wagner, 2012, 147). Die Vorteile einer Regelbindung bestehen vor allem darin, Ineffizien-
zen aufgrund von Anreizproblemen bei den wirtschaftspolitischen Entscheidungsträgern (Prob-
lem der Zeitinkonsistenz) und des falschen Timings getroffener Maßnahmen (durch Wirkungs-
verzögerungen) zu vermeiden. Zudem erleichtert eine Regelbindung den wirtschaftspolitischen 
Entscheidungsträgern, dem Druck von Interessengruppen zu widerstehen. Private Wirtschafts-
subjekte gewinnen Erwartungssicherheit, was ihre Planungssicherheit erhöht. Ihnen werden zu-
dem Kriterien an die Hand gegeben, um die Leistung einer Politik oder ihrer Träger hinreichend 
einschätzen zu können. Der Nachteil regelgebundener Wirtschaftspolitik besteht vor allem da-
rin, dass wirtschaftspolitische Entscheidungsträger auf plötzliche und unerwartete Ereignisse 
nicht angemessen und schnell reagieren können. Ihre Flexibilität wird eingeschränkt (Wagner, 
2012, 147).  
 
Komplexe Regeln bieten gegenüber einfachen Regeln den Vorteil, flexibler zu sein. Andererseits 
lässt sich eine Regel besser kontrollieren, wenn sie einfacher ausgestaltet ist (Kösters, 2012, 
151). Denkbar sind „passive“ Regeln oder „Feedback-Regeln“ (Kösters, 2012, 150). Eine passive 
Regel ist eine starre Regel, die unabhängig von kurzfristigen Änderungen der volkswirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen ein immer gleiches Verhalten der Politik vorschreibt, etwa einer 
Zentralbank ein konstantes Geldmengenwachstum. Feedback-Regeln schreiben hingegen eine 
aktive Reaktion auf Änderungen bestimmter volkswirtschaftlicher Rahmenbedingungen vor, 
zum Beispiel auf eine Überschreitung eines bestimmten Inflationszielwerts. Denkbar sind aber 
auch „feste“ versus „flexible“ Regelungen. Bei „flexiblen“ Regelungen werden Ausstiegsklauseln 
für bestimmte Situationen oder Umstände festgelegt, die Abweichungen zulassen. Enthält eine 
Regelbindung einen systemimmanenten Zielkonflikt – etwa die Verpflichtung der Konjunktur-
politik auf das magische Viereck – besteht ein Konfliktpotenzial hinsichtlich der Entscheidung, 
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wie der Zielkonflikt (beim Magischen Viereck beispielsweise zwischen Inflation und Arbeitslo-
sigkeit) letztlich zu lösen ist.  
 
Die im MiLoG vorgesehene Anpassungsregel enthält durch die vorgesehene Gesamtabwägung 
ebenfalls einen Zielkonflikt. Das Ziel, einen existenzsichernden Mindestlohn durchzusetzen, 
kann vor allem mit dem Ziel der Beschäftigungsstabilität in Konflikt geraten. Es ist daher sinnvoll, 
die Anpassung einer Kombination aus Regelbindung (nachlaufende Orientierung am Tarifindex) 
und diskretionärer Anpassung zu unterwerfen. Der diskretionäre Spielraum ist dabei aber nichts 
anderes als das Element einer „Feedback“-Regelbindung. Wird im Rahmen des beschriebenen 
Zielkonflikts festgestellt, dass eine nachlaufende Orientierung in Bezug auf die Gesamtabwä-
gung wenig sinnvoll ist, kann die MLK einen diskretionären Spielraum nutzen. Dieser Spielraum 
ist ein autonomer Spielraum, der eine flexible Anpassung des Mindestlohns möglich macht. Er 
unterscheidet sich von einem Anpassungsmechanismus, bei dem aus dem politischen Raum 
Vorgaben gemacht werden.  
 

2.3 Bewertung der Anpassungen 2016 bis 2020 

Die MLK hat bisher dreimal über eine Anpassung des Mindestlohns entschieden. Im Juni 2016 
beschloss sie, den Mindestlohn ab Januar 2017 von 8,50 Euro auf 8,84 Euro je Stunde anzuheben 
(MLK, 2016, 1). Auf Basis des Anstiegs des Tarifindexes des Statistischen Bundesamts hätte sich 
ein Mindestlohn von 8,77 Euro ergeben. Das hätte einem Plus von 3,2 Prozent entsprochen (be-
zogen auf den 18-monatigen Berechnungszeitraum 31.12.2014 bis zum 30.6.2016). Die Abwei-
chung erklärt sich daraus, dass der Tarifindex noch nicht eine Ende April vereinbarte, aber schon 
rückwirkend ab März 2016 geltende Tariflohnerhöhung im Öffentlichen Dienst (von 2,4 Prozent) 
berücksichtigte, weil diese erst nach dem 30. Juni 2016 kassenwirksam (und erst dann im Tari-
findex berücksichtigt) wurde. Um eine doppelte Berücksichtigung zu vermeiden, sollte die 
nächste Mindestlohnanpassung auf dem Niveau von 8,77 Euro ansetzen. Beim ersten Anpas-
sungsbeschluss ist zu berücksichtigen, dass rückwirkend nicht zwei, sondern nur 1,5 Jahre be-
rücksichtigt wurden. 
 
Der zweite Beschluss vom Juni 2018 sah eine Anhebung in zwei Stufen vor. Mit Jahresbeginn 
2019 wurden 9,19 Euro und mit Jahresbeginn 2020 dann 9,35 Euro je Stunde vorgesehen (MLK, 
2018, 1). Die vorgenommene Anpassung der ersten Stufe ergibt sich rechnerisch aus dem An-
stieg des Tarifindexes zwischen Anfang 2016 und Ende 2017, der 4,76 Prozent betrug. Grundlage 
für die Erhöhung der zweiten Stufe war der Anstieg des Tarifindexes im ersten Halbjahr 2018 
(MLK, 2018, 2). Insgesamt stieg der Tarifindex bis Ende Juni 2018 (einschließlich einer im April 
beschlossenen Anpassung im Öffentlichen Dienst von durchschnittlich 3,19 Prozent rückwir-
kend ab März 2018) um 6,6 Prozent. Das ergibt eine Anhebung auf 9,35 Euro je Stunde. Da die 
Anhebung des Öffentlichen Dienstes erneut erst nach dem 30. Juni kassenwirksam wurde, legte 
die MLK als Basiswert für die nächste Anpassung 9,29 Euro je Stunde zugrunde, um eine dop-
pelte Berücksichtigung zu vermeiden (MLK, 2018, 1). 
 
Mit ihrer Vorgabe von zwei Erhöhungsstufen änderte die MLK ihren Anpassungsmodus. Außer-
dem berücksichtigte sie 2,5 statt zwei Jahre. Diese Ausweitung ergab sich daraus, dass das erste 
Halbjahr 2016 sowohl bei der ersten als auch bei der zweiten Anpassung berücksichtigt wurde. 
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Die MLK nutzte damit ihren diskretionären Spielraum, ohne die Regelbindung zu verletzen. Zum 
einen widerspricht die vorgesehene Berücksichtigung des ersten Halbjahres 2018 nicht der Re-
gel, sich nachlaufend an der Tariflohnentwicklung zu orientieren. Beim ersten Beschluss vom 
Juni 2016 wurden nur 1,5 Jahre berücksichtigt, was nun rechnerisch ausgeglichen wurde. Zum 
anderen ist es auch bei langfristigen Tarifabschlüssen üblich, mehrere Anpassungsstufen zu ver-
einbaren.  
 
Beim dritten Anpassungsbeschluss vom Juni 2020 wurden Mindestlohnanpassungen in vier Stu-
fen beschlossen (MLK, 2020, 1): auf 9,50 Euro ab Januar 2021, 9,60 Euro ab Juli 2021, 9,82 Euro 
ab Januar 2022 und 10,45 Euro ab Juli 2022. Im Rahmen der zu treffenden Gesamtabwägung 
hatte die Kommission die Auswirkungen der Corona-Pandemie ebenso zu berücksichtigen, wie 
die politische Debatte über einen Mindestlohn von 12 Euro je Stunde. Grundlage für die ge-
troffenen Anpassungsschritte war erneut die Entwicklung des Tarifindexes. Der Tarifindex stieg 
von Anfang 2018 bis Ende 2019 um 5,7 Prozent. Daraus hätte sich rechnerisch eine Anpassung 
von 9,82 Euro je Stunde ab Januar 2021 ergeben. Aufgrund des rezessiven Einflusses der Pan-
demie wird dieser Wert aber erst Anfang 2022 erreicht. Im Jahr 2021 gibt es zunächst nur einen 
Inflationsausgleich von 1,7 Prozent. Die Anhebung zur Jahresmitte berücksichtigt, dass der Tari-
findex im Jahr 2018 um 3,3 Prozent gestiegen ist. Das führt – ausgehend vom Basiswert 9,29 
Euro – zu einem neuen Wert von 9,60 Euro.  
 
Die MLK (2020, 2) geht davon aus, dass ab 2022 wieder eine „Rückkehr auf das Niveau des Brut-
toinlandsprodukts von vor der Pandemie zu erwarten“ sei. Daher gilt ab Januar 2022 vorüber-
gehend wieder eine regelgebundene Anpassung. Der vierte Schritt ist der politischen Debatte 
geschuldet und stellt damit eine rein diskretionäre Anpassung dar. Dabei wurde allerdings be-
rücksichtigt, dass laufende bundesweite Tarifverträge im Wesentlichen unberührt bleiben. Au-
ßerdem hätten die Tarifparteien durch die frühzeitige Ankündigung die Möglichkeit, die Min-
destlohnentwicklung bei der Fortentwicklung von Tarifverträgen zu berücksichtigen (MLK, 2020, 
2). Über den Gesamtzeitraum von zwei Jahren hinweg entspricht die Belastung in etwa einer 
Belastung, die sich aufgrund einer rein regelgebundenen Anpassung auf 9,82 Euro ab Januar 
2021 ergeben hätte. 
 
Es lässt sich festhalten, dass die MLK in ihren drei bisherigen Anpassungsbeschlüssen der im 
MiLoG verankerten Regelbindung weitgehend gefolgt ist. Dies zeigt sich auch dann, wenn die 
Anpassungsentscheidungen einer starren regelgebundenen Anpassung gegenübergestellt wer-
den. Zum Vergleich wurden zwei regelgebundene Anpassungen berechnet: 
 

◼ Bei einer regelgebundenen ex-ante Anpassung wird davon ausgegangen, dass der Mindest-
lohn alle zwei Jahre angehoben wird und dieser Anhebung gemäß § 3 Abs. 1 GO die Entwick-
lung des Tarifindexes „in den beiden vorhergehenden Kalenderjahren“ zugrunde liegt. Da 
die Anpassung unterjährig beschlossen wird, ist offen, welchen Zeitraum dies genau betrifft. 
Bei der ex-ante Anpassung ist die Tariflohnentwicklung zwischen Juni des Jahres t-3 und Juni 
des Jahres t-1 Grundlage einer Anpassung zum Januar des Jahres t. Der Juni wurde anstelle 
des Julis als Startzeitpunkt gewählt, weil der Tarifindex zum Monatsultimo ausgewiesen wird 
und der 30. Juni näher am 1. Juli liegt als der 31. Juli. Der ersten Anhebung zum Januar 2017 
liegt demnach der Anstieg des Tarifindexes zwischen Juni 2014 und Juni 2016 zugrunde. 
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◼ Bei einer regelgebundenen ex-post Anpassung wird bei einer Anpassung zum Januar des 
Jahres t immer die Tariflohnentwicklung zwischen Dezember des Jahres t-3 und Dezember 
des Jahres t-1 zugrunde gelegt. Der ersten Anhebung zum Januar 2017 liegt hier der Anstieg 
des Tarifindexes zwischen Dezember 2014 und Dezember 2016 zugrunde. Ex post bedeutet 
hier, dass die der MLK-Entscheidung zugrundeliegende zweijährige Entwicklung des Tarifin-
dexes immer erst im Nachhinein bekannt ist. 

 
In Abbildung 2-1 sind diese beiden regelgebundenen Anpassungen der tatsächlichen Mindest-
lohnanpassung gegenübergestellt. Zusätzlich wurde auch die Entwicklung des Tarifindexes ab-
getragen. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde die Tariflohndynamik unter der Annahme fortge-
schrieben, dass die Tarifverdienste 2021 um 1,6 Prozent und 2022 um 2,5 Prozent steigen. Die 
ex-post Anpassung führt automatisch dazu, dass die Treppenfunktion alle zwei Jahre an die ste-
tig ansteigende Linie der Tariflohnentwicklung stößt. Es ist erkennbar, dass auch die regelge-
bundene ex-ante Anpassung dem Tarifindex strikt folgt. Lediglich Anfang 2021 liegt sie etwas 
über dem Tarifindex. Die tatsächliche Anpassung des Mindestlohns bleibt bis Ende 2020 hinter 
der Entwicklung der regelgebundenen ex-post Anpassung und bis Mitte 2021 hinter der Ent-
wicklung der regelgebundenen ex-ante Anpassung zurück. Durch die diskretionäre Anpassung 
zum Juli 2022 übersteigt die tatsächliche Mindestlohnanpassung erstmals den regelgebundenen 
Anpassungspfad und die prognostizierte Entwicklung des Tarifindexes.  
 

Abbildung 2-1: Regelgebundene und tatsächliche Mindestlohnanpassungen  

 
Als Fazit ist festzuhalten, dass die Mindestlöhne durchaus diskretionär angepasst wurden, dabei 
aber dem Pfad einer strikten regelgebundenen Anpassung folgten. Da der Mindestlohn 

Index (Januar 2015=100)  

 
Quellen: Statistisches Bundesamt; Mindestlohnkommission; eigene Berechnungen 
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nachlaufend angepasst wird, koppelt er sich temporär vom Tarifindex ab, um sich im Zuge einer 
Anpassung wieder dem Pfad des Indexes zu nähern. Das hat sich durch die jährlichen Anpas-
sungsschritte ab 2018 (vor allem für das jeweils erste Jahr) nicht wesentlich geändert (2019 nach 
der Anpassung 2018 und 2021 nach der Anpassung 2020). Die MLK hatte im Rahmen ihrer Ge-
samtabwägung stets das Gesamtbild im Blick. Dabei hat sie der Regelbindung Rechnung getra-
gen, aber nicht rein technisch, sondern politisch abwägend. Insgesamt ist die Kommission bis 
Ende 2021 maßvoll vorgegangen. Dies ist ein zentraler Befund, der auch für die Entwicklung des 
Tarifgeschehens wichtig war (Kapitel 3.1). Der letzte Anpassungsbeschluss von 2020 korrigiert 
das maßvolle Vorgehen und die Erhöhung auf 10,45 Euro schießt über den Pfad der regelgebun-
denen Anpassung hinaus.  
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3 Mindestlohnanpassungen und Tarifpolitik 

3.1 Interdependenzen zwischen Mindestlohn- und Tariflohnentwicklung 

Werden Tarifentgelte durch den gesetzlichen Mindestlohn überholt und damit faktisch außer 
Kraft gesetzt, liegt ein erheblicher Eingriff in die Tarifautonomie vor. Dieser kann dazu führen, 
dass die Verhandlungsbereitschaft der Tarifparteien abnimmt. Das Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) hat deshalb im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
lohnevaluierung ein Gutachten zum Einfluss des Mindestlohns auf das Tarifgeschehen verge-
ben, das vom Institut der deutschen Wirtschaft und vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Institut in der Hans-Böckler-Stiftung gemeinsam durchgeführt wurde. Nach dieser Unter-
suchung lagen zum Zeitpunkt der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns gut 6 Prozent aller 
tariflichen Entgeltgruppen unter dem gesetzlichen Niveau (Bispinck et al., 2020, 25). Anfang 
2018 – also nach dem Auslaufen der Übergangsregelung – lag der Anteil der Tarifentgelte, die 
den Mindestlohn (von 8,84 Euro) unterschritten, noch bei 3,8 Prozent und ein Jahr später (Min-
destlohn von 9,19 Euro) bei 4,4 Prozent (Bispinck et al., 2020, 25). Nach Auskunft des WSI-Tarif-
archivs ging der Anteil Anfang 2020 wieder zurück (Schulten, 2020). Bei diesen Angaben ist zu 
berücksichtigen, dass die Übergangsregelung bis Ende 2017 eine Unterschreitung der gesetzli-
chen Lohnuntergrenze zuließ. Dies ist in den Angaben nicht enthalten. Außerdem müssen die 
untersten Entgeltgruppen nicht unbedingt besetzt sein.  
 
Das Statistische Bundesamt führte im Auftrag der BMAS-Mindestlohnevaluierung ebenfalls eine 
Untersuchung durch, in deren Rahmen die allgemeine Mindestlohnbetroffenheit untersucht 
und die Besetzung der Tariflohngruppen berücksichtigt wurde (Statistisches Bundesamt, 
2020e). Nach der Definition des Statistischen Bundesamts wird ein Tarifvertrag als „mindest-
lohnbetroffen“ eingestuft, wenn „er mindestens eine besetzte Entgeltgruppe aufweist, die ei-
nen Bruttostundenlohn unterhalb der nächsten Stufe des allgemeinen Mindestlohns vorsieht“ 
(Statistisches Bundesamt, 2020e, 9). Das heißt, dass vor Mindestlohneinführung alle Tarifver-
träge mit Bruttostundenlöhnen von weniger als 8,50 Euro je Stunde als mindestlohnbetroffen 
eingestuft wurden, während in den Jahren 2015 und 2016 diejenigen unter 8,84 Euro (Mindest-
lohn ab 2017) und in den Jahren 2017 und 2018 Tarifverträge mit Vergütungen von weniger als 
9,19 Euro (Mindestlohn ab 2019) als mindestlohnbetroffen eingestuft wurden. Mit diesem An-
satz soll der Handlungsbedarf der Tarifvertragsparteien mit Blick auf die Einführung beziehungs-
weise Erhöhung des allgemeinen Mindestlohns im zeitlichen Verlauf aufgezeigt werden.  
 
Über insgesamt 500 Tarifverträge hinweg betrachtet, die in den Tarifindex des Statistischen 
Bundesamts einfließen (Statistisches Bundesamt, 2020e, 2), bestand in der deutschen Tarifland-
schaft „kein großer Handlungsbedarf“ (Statistisches Bundesamt, 2020e, 11). Im Jahr vor der 
Mindestlohneinführung, also 2014, lagen lediglich 3 Prozent aller Tarifverträge unter dem Min-
destlohn von 8,50 Euro je Stunde. Dieser Anteil ging bis 2018 auf 1 Prozent zurück. Etwas diffe-
renzierter fällt der Befund aus, wenn einzelne Branchen betrachtet werden. Vor allem in der 
Landwirtschaft, im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Sicherheitsgewerbe und im Bereich per-
sonennahe Dienstleistungen war die Mindestlohnbetroffenheit spürbar. Aber auch in diesen 
Wirtschaftszweigen ist die Mindestlohnbetroffenheit im Zeitverlauf zurückgegangen (Statisti-
sches Bundesamt, 2020e, 14).  
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Neben diesen quantitativen Angaben gibt es einige qualitative Untersuchungen, die insgesamt 
zwölf mutmaßlich durch den gesetzlichen Mindestlohn beeinflusste Branchen berücksichtigen 
(Lesch, 2017; Lesch/Schröder, 2020a; Bispinck et al., 2020; Statistisches Bundesamt, 2020e). 
Hierzu zählen das Bäcker- und Friseurhandwerk, das Hotel- und Gaststättengewerbe, die Sys-
temgastronomie, die Landwirtschaft, die Fleischwirtschaft, die Textilindustrie, die Wäschereien 
im Objektkundengeschäft, die Postdienste, der Einzelhandel, die Floristik und das Bewachungs-
gewerbe. In diesen Branchen wurde die Mindestlohnbetroffenheit breiter analysiert. Unter an-
derem wurde untersucht, inwieweit die Tariflohndynamik und Tariflohnstruktur durch den Min-
destlohn beeinflusst wurden, die Verhandlungsbereitschaft abgenommen hat oder sich die Ver-
handlungskultur verändert hat (Lesch, 2017, 35; Bispinck et al., 2020, 26).  
 
Unklar war zum Zeitpunkt der Mindestlohneinführung, inwieweit der Mindestlohn Tariflöhne 
überholt und dadurch faktisch außer Kraft setzt und wie sich dies wiederum auf die Verhand-
lungsbereitschaft der Tarifparteien auswirkt. Würde die in einigen Branchen ohnehin schon brö-
ckelnde Verhandlungsbereitschaft weiter abnehmen, hätte der Mindestlohn einen hohen Preis: 
einen Verlust an autonomer Regelung. Aus diesem Grund sah das MiLoG eine dreijährige Über-
gangsregelung vor, die temporäre Unterschreitungen des gesetzlichen Mindestlohns zuließ. Die 
Übergangsregelung wurde in der Fleischwirtschaft, im Friseurhandwerk, in der Land- und Forst-
wirtschaft, in der Textil- und Bekleidungsindustrie sowie in den Wäschereien im Objektkunden-
geschäft genutzt (Lesch, 2017). Dadurch wurde der erzwungene Anpassungsprozess in diesen 
Branchen abgefedert. Analysen der Tariflohndynamik in mindestlohnbetroffenen Branchen zei-
gen, dass die einzelnen Tariflöhne den Mindestlohn immer nur zeitweise, aber niemals dauer-
haft unterschritten haben (Bispinck et al., 2020). Zudem zeigt sich, dass der Mindestlohn trotz 
einer temporären Verdrängung von Tarifentgelten – etwa im Bäckerhandwerk, im Hotel- und 
Gaststättengewerbe, in der Systemgastronomie, in der Land- und Forstwirtschaft und in der 
Textilindustrie (Lesch, 2017, 34) – keinen dauerhaft negativen Einfluss auf die Bereitschaft hatte, 
Tarifverhandlungen zu führen. Es kam allerdings in einigen Branchen wie der Landwirtschaft 
oder im Bäckerhandwerk dazu, dass vorübergehend keine Tarifverhandlungen mehr stattfan-
den.  
 
Umgekehrt hat der Mindestlohn aber auch in keiner der untersuchten Branchen dazu geführt, 
die Tarifverhandlungen zu revitalisieren. Es wurden zwar branchenweite Mindestlohntarifver-
träge geschlossen. Ziel dieser Tarifverträge war aber, den gesetzlichen Mindestlohn unterschrei-
ten zu dürfen. Mit dem Auslaufen der Übergangsregelung war das dafür entscheidende Motiv 
entfallen. In der Fleischwirtschaft, wo es nur einzelne Haustarifverträge, aber keinen Flächenta-
rifvertrag gibt, scheiterte Anfang 2018 der Versuch, im Anschluss an die Nutzung der Übergangs-
regelung einen zweiten branchenweiten Mindestlohntarifvertrag zu schließen. Zwar konnten 
sich die Tarifparteien auf einen Tarifvertrag einigen. Aus juristischen Gründen wurde aber kein 
Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit gestellt, sodass der Tarifvertrag nicht in Kraft trat (Bispinck 
et al., 2020, 65, 67). Im Friseurhandwerk scheiterte der Versuch daran, dass die Gewerkschaften 
einen Aufschlag zum Mindestlohn forderten, den die Arbeitgeber aber nicht akzeptieren wollten 
(Bispinck et al., 2020, 175 f.). 
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In einigen Branchen hat der gesetzliche Mindestlohn die Tariflohndynamik vorherbestimmt, ins-
besondere im Osten (Lesch, 2017, 35; Bispinck et al., 2020, 186). Dabei gilt: Je näher die analy-
sierten Tarifentgelte am Mindestlohn lagen, desto größer fielen die Verdienstzuwächse aus (Sta-
tistische Bundesamt, 2020e, 39). Auch dieser indirekte Eingriff in die Autonomie der Tarifpar-
teien kann die Verhandlungsbereitschaft in der langen Frist beschädigen. In den näher unter-
suchten Niedriglohnbranchen bestehen recht unterschiedliche Tariflohnstrukturen. In einigen 
Branchen wird regional verhandelt, wobei sich die Anzahl und der Zuschnitt der Regionen un-
terscheidet. Das hat sich durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns nicht verändert. 
So gibt es im Friseur- oder im Bäckerhandwerk neben Regionen, in denen regelmäßig verhandelt 
wird, vor allem im Osten auch solche Regionen, in denen Tarifverträge schon länger in der Nach-
wirkung sind. In der Landwirtschaft gibt es insgesamt 17 Tarifregionen, während es in der Flo-
ristik und in der Systemgastronomie nur jeweils die Tarifgebiete West und Ost gibt. Zumeist 
unterscheiden sich die Tariflöhne zwischen den einzelnen Regionen. Nur in der Systemgastro-
nomie gibt es seit 2019 bundeseinheitliche Tarifentgelte. Die untersten beiden Tariflohngrup-
pen wurden schon (im Zuge der Mindestlohneinführung) seit Anfang 2015 einheitlich geregelt. 
 

 
Wie stark der Mindestlohn die Tariflohnentwicklung in den Niedriglohnbranchen prägt, ist in 
Abbildung 3-1 anhand der Entwicklung der Tariflöhne im Bäckerhandwerk (Region Branden-
burg), im Friseurhandwerk (Nordrhein-Westfalen), in der Floristik (West), in der Landwirtschaft 
(Nordrhein) und in der Systemgastronomie (West und Ost) exemplarisch dargestellt. In der 
Landwirtschaft des Tarifgebiets Nordrhein, wo die unterste Entgeltgruppe für 

Abbildung 3-1: Mindestlohn- und Tariflohndynamik 

Je Stunde in Euro 

 
Quellen: Bäcker- und Konditoren-Landesverband Berlin-Brandenburg; Friseur- und Kosmetikverband NRW; Bundesver-
band der Systemgastronomie; Fachverband deutscher Floristen (Landesverband NRW); Gesamtverband der deutschen 
Land- und forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände; Mindestlohnkommission 
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Saisonarbeitskräfte zunächst deutlich unter der gesetzlichen Lohnuntergrenze lag, wurde die 
Übergangsregelung bis Ende 2017 genutzt. Voraussetzung war der Abschluss eines branchen-
weiten tariflichen Mindestlohns. Dieser lag Anfang 2015 um 10 Cent über den untersten Tarif-
entgelten einiger westdeutscher Tarifregionen (Lesch, 2017, 21). Anfang 2018 übertraf der un-
terste Tariflohn das Niveau des gesetzlichen Mindestlohns vorübergehend. Gleichzeitig wurde 
eine Tarifvereinbarung getroffen, den untersten Tariflohn unmittelbar an den Mindestlohn zu 
binden und darauf aufbauend eine Tariflohnstruktur zu verhandeln (Bispinck et al., 2020, 52). 
Auch im Friseurhandwerk des Tarifgebiets Nordrhein-Westfalen wurde die Übergangsregelung 
für einige Monate (bis Ende Juli 2015) genutzt, um das niedrige Tariflohnniveau an das gesetzli-
che Minimum anzupassen (Bispinck et al., 2020, 174). Nach dem Auslaufen des tariflichen Bran-
chenmindestlohns wurde der unterste Tariflohn vorübergehend durch den gesetzlichen Min-
destlohn verdrängt. Zwischen August und Dezember 2016 lag der Tariflohn dann für wenige 
Monate um 10 Cent über dem gesetzlichen Mindestlohn, bevor auch hier eine Regelung getrof-
fen wurde, das unterste Tarifentgelt ab 2019 an den Mindestlohn zu koppeln. Der letzte Tarif-
vertrag lief im Juni 2020 aus und befindet sich derzeit aufgrund der Corona-Pandemie ungekün-
digt in der Nachwirkung. Die Tarifparteien streben an, im März 2021 Tarifverhandlungen aufzu-
nehmen. 

 
Im Bäckerhandwerk Brandenburg scheiterte der Versuch, die Übergangsregelung zu nutzen, so-
dass es im Zuge der Mindestlohneinführung zu einer vorübergehenden Verdrängung des un-
tersten Tarifentgelts kam (Lesch, 2017, 7 ff.; Bispinck et al., 2020, 84). Im August 2015 schloss 
das unterste Tarifentgelt dann vorübergehend zum Mindestlohn auf. Nachdem die Arbeitgeber-
seite daran zweifelte, ob neue Tarifverträge im Bäckerhandwerk Brandenburg angesichts der 
Mindestlohnvorgaben überhaupt noch sinnvoll seien, trat für einige Monate ein tarifloser Zu-
stand ein (Bispinck et al., 2020, 85). Erst Mitte 2016 wurde auf Drängen der Gewerkschaft Nah-
rung, Genuss, Gaststätten (NGG) wieder ein Tarifvertrag geschlossen. Die neuen Tarifabschlüsse 
nahmen die geplanten Mindestlohnanpassungen stets vorweg, sodass keine Entgeltgruppen 
mehr unter dem Mindestlohn lagen. Dabei wurde die Tariflohndynamik durch den Mindestlohn 
stets geprägt (Bispinck et al., 2020, 85).  
 
Auch in der Systemgastronomie wurde die Tariflohnentwicklung der vergangenen Jahre durch 
den Mindestlohn stark beeinflusst (Bispinck et al., 2020, 165). Zunächst hatten die Arbeitgeber 
befürchtet, dass der Mindestlohn Tarifverhandlungen überflüssig machen würde (Lesch, 2017, 
25). Diese Befürchtung ist zwar nicht eingetreten, die Tarifverhandlungen wurden aber spürbar 
schwieriger: Seitdem die Tarifverhandlungen unter dem Einfluss des gesetzlichen Mindestlohns 
stehen, scheiterten die Verhandlungen. Zu einer Einigung kam es erst nach Warnstreiks und 
Schlichtungen. Auch in der Floristik sind die Tarifverhandlungen schwieriger geworden. In der 
Tarifrunde 2019 waren etliche Verhandlungsrunden notwendig, um einen Kompromiss zu fin-
den (Lesch/Schröder, 2020a, 164). Die Gewerkschaft IG Bauen, Agrar, Umwelt (IG BAU) bezeich-
nete den Kompromiss als „hart errungen“ (IG BAU, 2019). 
 
Die Tarifverhandlungen wurden aber nicht nur dadurch schwieriger, dass der Mindestlohn die 
Tariflohndynamik mehr oder weniger präjudizierte. Es kam auch zu Stauchungen der Lohnstruk-
tur. Die Bezahlung der ungelernten Kräfte rückte näher an die Bezahlung der Fachkräfte heran 
und durch die mindestlohninduzierten Lohnerhöhungen bei den Ungelernten fehlte der 
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finanzielle Spielraum, um den Abstand zwischen Ungelernten und Gelernten beizubehalten. 
Dies wird noch dadurch erschwert, dass die Gewerkschaften bei den Ungelernten einen Auf-
schlag zum gesetzlichen Mindestlohn fordern.  

3.2 Auswirkungen eines Mindestlohns in Höhe von 12 Euro je Stunde 

Nicht nur aus dem politischen Raum werden Forderungen nach einer Anhebung des gesetzli-
chen Mindestlohns auf 12 Euro je Stunde erhoben. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) fordert in einer Presseerklärung zum Jahresauftakt 2021, „dass es eine einmalige Anhe-
bung durch den Gesetzgeber auf 12 Euro braucht“ (DGB, 2021). Damit ruft der DGB aktiv nach 
einer größeren politischen Einflussnahme und nimmt dabei eine weitere Einschränkung der Ta-
rifautonomie in Kauf. Zum einen würde eine staatliche Intervention direkt in das bisherige An-
passungsverfahren eingreifen, in dem die MLK autonom agieren konnte. Zum anderen hätte 
eine einmalige Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro Auswirkungen auf die Tarifverhandlun-
gen. Selbst gewerkschaftsnahe Forscher räumen ein: „Nach wie vor existieren in vielen Tarifver-
trägen auch Lohngruppen unterhalb von 12 Euro, und es besteht die Sorge, dass sich bei einem 
entsprechend hohen Mindestlohn einzelne Arbeitgeber vollständig aus der Tarifbindung verab-
schieden“ (Pusch/Schulten, 2019, 336). Hintergrund ist, dass einer Auswertung von mehr als 40 
Tarifbranchen zufolge Anfang 2019 etwa 20 Prozent aller Lohngruppen in Tarifverträgen unter 
der Schwelle von 12 Euro lagen (Pusch/Schulten, 2019, 337). Die Eingriffsintensität des Mindest-
lohns in das Tarifsystem wäre etwa dreimal so hoch wie 2015. Ähnlich hoch wäre die Eingriffsin-
tensität auf Grundlage der Effektivverdienste. Nach Berechnungen der Europäischen Kommis-
sion wären bei einer Erhöhung des Mindestlohns auf 60 Prozent des Medianlohns 18 Prozent 
der Beschäftigten betroffen (Europäische Kommission, 2020b, 187). 
 
Die politische Debatte über einen Mindestlohn von 12 Euro ist inzwischen in den Tarifverhand-
lungen angekommen. In der Systemgastronomie ging die NGG in der letzten Tarifrunde 2019/20 
mit einer Forderung von 12 Euro für den untersten Lohn in die Tarifrunde (NGG, 2019). Das 
unterste Entgelt lag zu diesem Zeitpunkt bei 9,25 Euro je Stunde. In der ersten Tarifverhand-
lungsrunde legten die Arbeitgeber Anfang Dezember 2019 ein erstes Angebot vor, das unter 
anderem für das unterste Entgelt ab Januar 2020 einen Stundenlohn von 9,48 Euro vorsah (13 
Cent über dem dann gültigen gesetzlichen Mindestlohn). In den folgenden Jahren sollten wei-
tere Anhebungen folgen, die sich nach drei Jahren auf insgesamt 75 Cent summieren. Das An-
gebot blieb damit deutlich hinter den Erwartungen der Gewerkschaften zurück (Food-Service, 
2019). Nach der zweiten Verhandlungsrunde im Januar 2020, in der die Arbeitgeber kein ver-
bessertes Angebot vorlegten, rief die NGG zu Warnstreiks auf (NGG, 2020a). Nachdem eine 
dritte Verhandlungsrunde im Februar 2020 scheiterte, wurde eine Schlichtung vereinbart und 
weitere Warnstreiks angekündigt (NGG 2020b). Die Schlichtung brachte dann Anfang März 2020 
einen Kompromiss (NGG, 2020c). Nach diesem Kompromiss steigen die Entgelte in der (zweit-
untersten) Tarifgruppe 2 bis Dezember 2023 schrittweise auf 12 Euro an. Die Tarifgruppe 1 (ein-
fache Tätigkeiten ohne Vorkenntnisse) bleibt noch darunter, allerdings werden Beschäftigte 
nach einer Beschäftigungsdauer von einem Jahr in die Tarifgruppe 2 (Tätigkeiten mit Anlernzei-
ten) überführt (NGG, 2020c). 
 
Der gefundene Kompromiss in der Systemgastronomie zeigt, dass eine außerplanmäßige Erhö-
hung des Mindestlohns erneut – wie schon im Zuge der Mindestlohneinführung – mit einer 
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Übergangsregelung kombiniert würden müsste, die den Tarifparteien Zeit zur Anpassung ein-
räumt. Im Rahmen der Evaluierung des Mindestlohneinflusses auf das Tarifgeschehen wurden 
die Tarifpartner konkret danach gefragt, welche Folgen ein Mindestlohn von 12 Euro für das 
jeweilige Tarifsystem hätte. Während die Gewerkschaften dies ausdrücklich begrüßten, weil 
dies zur Reduzierung von Altersarmut beitrage, den Nachwuchs- und Fachkräftemangel angehe 
und die betroffenen Branchen aus dem Niedriglohnsektor heraushole, sehen die Arbeitgeber 
Risiken. Neben beschäftigungspolitischen Risiken und einer negativen Wirkung auf Kleinbe-
triebe, die einen zunehmenden Konzentrationsprozess nach sich ziehen würde, befürchten sie 
auch ein weiteres Aushebeln der Tarifautonomie.  
 
So erwarten die Arbeitgeber in der Land- und Forstwirtschaft, dass die unteren Lohngruppen 
alle direkt durch den Mindestlohn bestimmt und nur noch die oberen Lohngruppen verhandelt 
würden (Bispinck et al., 2020, 57). Im Bäckerhandwerk wird davon ausgegangen, dass die vor 
allem in Ostdeutschland bestehenden strukturellen Probleme verschärft würden. Dort habe der 
Mindestlohn schon in der Vergangenheit eine Lohndynamik ausgelöst, die viele kleine Bäcke-
reien insbesondere in ländlichen Gebieten mit geringer Kaufkraft überfordere und dadurch den 
strukturellen Trend des „Bäckersterbens“ beschleunigt habe. Außerdem würde die Lohnstruk-
tur noch weiter gestaucht (Bispinck et al., 2020, 87). Konzentrationsprozesse befürchten selbst 
die Arbeitgeber im Einzelhandel, obwohl der Mindestlohn dort bislang nur „marginale Einflüsse 
auf das Tarifgeschehen“ (Bispinck et al., 2020, 100) hatte. In der Gastronomie wiesen die Arbeit-
geber darauf hin, dass ein Mindestlohn von 12 Euro je Stunde zum Teil sogar über dem Tarifni-
veau der Fachkräfte liegen würde. Es sei fraglich, ob dann überhaupt noch Tarifverträge ge-
schlossen würden (Bispinck et al., 2020, 135). Im Friseurhandwerk befürchteten die Arbeitge-
ber, dass ein Großteil der Beschäftigten nur noch den Mindestlohn erhalten würde und ein Teil 
der Lohngruppen verschwinde (Bispinck et al., 2020, 181). Die Folge wäre, dass die Betriebs-
ebene für die Lohnbildung relevanter werde, indem verstärkt Leistungslohnsysteme praktiziert 
würden, nach denen die Arbeitskräfte anhand ihres erzielten Umsatzes Prämien erhielten. Auch 
in der Floristik wäre der Eingriff in die Tarifstruktur spürbar. Dort liegt das Entgelt für gelernte 
Floristen derzeit bei 11,27 Euro. Allerdings ist der Tarifvertrag dort Ende 2020 ausgelaufen, so-
dass der Ecklohn im Zuge der nächsten Tarifrunde ansteigen dürfte. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Tarifparteien durch den bisherigen Anpas-
sungsmechanismus zwar unter Anpassungsdruck geraten sind, das Tarifgeschehen aber nicht 
nachhaltig gelitten hat. Der Mindestlohn determiniert vielfach die Tariflohnentwicklung, macht 
Tarifverhandlungen aber nicht überflüssig. Bei einem Mindestlohn von 12 Euro je Stunde würde 
das Tarifsystem mindestlohnbetroffener Branchen einem Belastungsprozess mit ungewissem 
Ausgang ausgesetzt. Der Vorsitzende der MLK sieht darin einen gravierenden Eingriff in die Ta-
rifautonomie (Zilius, 2020). Problematisch wäre aber nicht nur die Anpassung des Tariflohnni-
veaus, sondern auch die massive Stauchung der Tariflohnstruktur durch einen Mindestlohn von 
12 Euro je Stunde. Eine differenzierte Entlohnung zwischen ungelernten oder angelernten Ar-
beitskräften auf der einen Seite und Fachkräften auf der anderen Seite wäre kaum noch dar-
stellbar. Selbst im Falle einer Übergangsregelung würden die Tariflohnanpassungen über meh-
rere Jahre hinweg durch den Mindestlohn vorweggenommen. Ein autonomer Spielraum wäre 
praktisch nicht vorhanden. Im schlimmsten Fall würde die Zone „weißer Flecken“ in der Tarif-
landschaft größer, weil der Anreiz sinkt, Tarifverträge abzuschließen. 



  

Mindestlohnanpassung
 

16 

4 Mindestlöhne und Living Wage 

4.1 Entwicklung und Projektion des Living Wage bis 2024 

Die Debatte über einen Mindestlohn von 12 Euro in Deutschland wird flankiert von einer euro-
päischen Debatte. Die Europäische Kommission hat Ende Oktober 2020 einen Richtlinienent-
wurf über angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union veröffentlicht (Europäische 
Kommission, 2020a). Der Richtlinienentwurf sieht vor, die Anpassung des Mindestlohns stärker 
an „das allgemeine Niveau der Bruttolöhne und ihre Verteilung“ (Europäischen Kommission, 
2020a, 14) zu koppeln, anstatt ihn (wie bisher in Deutschland) nachlaufend an die Entwicklung 
der Tarifverdienste anzupassen. Als positiv bewertet wird im Entwurf das Szenario, die Mindest-
löhne auf 60 Prozent des (Brutto-)Medianlohns anzuheben. Gemeint ist hierbei meist der Me-
dian-Stundenlohn der Vollzeitbeschäftigten. Dieser Wert wird auch als Living Wage oder exis-
tenzsichernder Lohn bezeichnet.  
 
Der Medianlohn je Stunde wird in Deutschland explizit nur im Rahmen der Verdienststrukturer-
hebung (VSE) ausgewiesen, die nur alle vier Jahre durchgeführt wird (Statistisches Bundesamt, 
2020c). Daher liegen nur Angaben für 2014 und 2018 vor. Im Jahr 2014 lag der Median-Stun-
denlohn für Vollzeitbeschäftigte nach dieser Quelle bei 17,35 Euro und 2018 bei 19,09 Euro. Der 
daraus abgeleitete Living Wage hätte 2014 demnach bei 10,41 Euro und 2018 bei 11,45 Euro 
gelegen.  
 
Um die Höhe eines Mindestlohns zu berechnen, der im Jahr 2020 (oder in einem späteren Jahr) 
dem Living Wage entsprechen würde und um zu bestimmen, wie sich der Mindestlohn auf die-
ser Basis seit 2015 entwickelt hätte, müssen die Daten der VSE durch eigene Berechnungen und 
Schätzungen ergänzt werden. Hierzu ist es notwendig, den Medianlohn je Stunde zwischen den 
Erhebungen der VSE aus den Jahren 2014 und 2018 zu interpolieren, ihn bis 2020 fortzuschrei-
ben und bis 2024 zu prognostizieren. In einem ersten Schritt wird dazu verglichen, mit welchen 
Lohnindikatoren dies am besten möglich ist. Dazu werden verschiedene Lohnindikatoren, die 
jährlich oder unterjährig verfügbar sind, miteinander und mit den Ergebnissen der VSE vergli-
chen. Die zum Vergleich herangezogenen Verdienstindikatoren stammen vom Statistischen 
Bundesamt und von der Bundesagentur für Arbeit:  
 

◼ vom Statistischen Bundesamt die Monats- und Jahresverdienste (Durchschnitte) aus der lau-
fenden Verdiensterhebung (LVE, Statistisches Bundesamt, 2020d), der vierteljährliche Index 
der Bruttoverdienste (Statistisches Bundesamt, 2020b) und der monatliche Tarifindex (Sta-
tistisches Bundesamt, 2020a);  

◼ von der Bundesagentur für Arbeit die jährlich erhobenen Durchschnitts- und Median- 
Monatslöhne.  

Alle Angaben beziehen sich auf Vollzeitbeschäftigte. Für die Periode 2014 bis 2018 ergibt sich 
die folgende Lohndynamik:  
 



  

Mindestlohnanpassung
 

17 

◼ Medianlohn: Aus der VSE errechnet sich für den Zeitraum 2014 bis 2018 ein Anstieg der Me-
dian-Stundenlöhne von 10,0 Prozent. Etwas schwächer fiel der Anstieg mit 9,2 Prozent bei 
den Median-Monatslöhnen nach VSE aus. Dieser Wert entspricht fast dem Wert, der sich 
auf Basis der Verdienstangaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) auf Monatsbasis ergeben 
würde (9,3 Prozent).  

◼ Bruttolohn: Der durchschnittliche Bruttolohn stieg zwischen 2014 und 2018 je Stunde um 
9,9 Prozent. Weil die geleistete Arbeitszeit nahezu unverändert blieb, ergibt sich für den An-
stieg des durchschnittlichen Bruttomonatsverdienstes mit 10,0 Prozent fast der gleiche 
Wert. Der Anstieg der durchschnittlichen Bruttojahresverdienste (Basis ist hier die LVE) lag 
mit plus 10,2 Prozent etwas darüber. Auf Basis der VSE ergibt sich ein etwas höherer Anstieg 
der Durchschnittsstundenlöhne (10,6 Prozent). Die verschiedenen Verdienstangaben liegen 
für den Zeitraum 2014 bis 2018 also sehr eng zusammen.  

◼ Tariflohn: Die Tarifverdienste auf Stundenbasis ohne Sonderzahlungen – die aktuelle Basis 
für die Fortschreibung des Mindestlohns – stiegen in diesem Zeitraum um 10,5 Prozent und 
damit im etwa gleichen Ausmaß wie der Living Wage.  

Aus diesem Vergleich ergibt sich, dass für Interpolation (2014 bis 2018), Fortschreibungen 
(2019/20) und Vorausschau (2021 bis 2014) des Medianlohns je Stunde und damit auch des 
Living Wage die Durchschnittslöhne oder auch die Medianlöhne je Monat gut geeignet sind. 
 
Zunächst müssen für den Medianlohn die Werte zwischen 2014 und 2018 interpoliert werden, 
um den Verlauf des Living Wage durchgehend darstellen zu können. Dazu wurde – ebenso wie 
für die Fortschreibung für das Jahr 2019 – der Medianlohn je Monat für sozialversicherungs-
pflichtig Vollzeitbeschäftigte von der BA herangezogen (Bundesagentur für Arbeit, 2020). Die 
jährlichen Veränderungsraten werden dabei so kalibriert, dass sich zwischen 2014 und 2018 ins-
gesamt der gleiche Anstieg wie bei den Median-Stundenlöhnen nach der VSE ergibt. Zwischen 
den Jahreswerten wird jeweils ein linearer Anstieg unterstellt. Der Medianlohn je Monat ist auch 
für die Fortschreibung auf 2019 gut geeignet, da alle verfügbaren Verdienstangaben zwischen 
2018 und 2019 ähnliche Steigerungsraten ausweisen. Der Median-Monatslohn stieg 2019 um 
2,9 Prozent. Ähnlich nahmen auch die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste (LVE) mit 
(2,9 Prozent) und ohne Sonderzahlungen (3,0 Prozent) sowie die durchschnittlichen Monatsver-
dienste mit und ohne Sonderzahlungen zu (jeweils 2,9 Prozent). 
 
Für das Jahr 2019 ergibt sich somit mit den Daten der BA ein Anstieg des Medianlohns und des 
Living Wage von 2,9 Prozent. Damit hätte der Living Wage 2019 bei 11,79 Euro je Stunde gele-
gen. Für das Jahr 2020 liegen seitens der BA noch keine Ergebnisse zum Medianlohn je Monat 
vor. Im Jahr 2020 ist der Tarifindex auf Stundenbasis nach vorläufigen Berechnungen des Statis-
tischen Bundesamts gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum ohne Sonderzahlun-
gen um 2,4 Prozent und mit Sonderzahlungen um 2,1 Prozent gestiegen (Statistisches Bundes-
amt, 2020a). Der Index der Effektivverdienste stieg in den ersten drei Quartalen 2020 im Ver-
gleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 2,0 Prozent (Statistisches Bundesamt, 
2020b). Da der Tariflohnanstieg mit Sonderzahlungen und die Effektivverdienste ähnlich 
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anstiegen, wird für 2020 ein Anstieg des Living Wage um 2,0 Prozent angenommen. Daraus er-
rechnet sich für 2020 ein Wert von 12,02 Euro. 
 
Damit wäre die viel diskutierte 12-Euro-Marke im Falle einer Orientierung des Mindestlohns an 
60 Prozent des Medianlohns bereits 2020 überschritten worden. Mit jedem weiteren Anstieg 
des Medianlohns fällt der Wert von 12 Euro aber hinter einen Living Wage zurück. Das zeigt ein 
Blick in die Zukunft. Im Juni 2022 muss die MLK die nächste Anpassung des Mindestlohns be-
schließen, die zum Jahresbeginn 2023 greifen wird. Möglicherweise wird dann auch eine wei-
tere Stufe für 2024 festlegt. Dabei stellt sich die Frage, welches Niveau ein Living Wage, an dem 
sich die MLK gegebenenfalls orientieren müsste, bis dahin erreichen wird. Um die Höhe des 
Living Wage für die Jahre 2023 und 2024 zu schätzen, sind einige Annahmen zu treffen, die unter 
dem Vorbehalt einer großen Unsicherheit aufgrund der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 
stehen, die durch die weltweite Corona-Pandemie verursacht wird. Aufgrund der derzeit 
schlechten Ertragssituation der Unternehmen und der vorerst weiter schwierigen konjunkturel-
len Lage wird davon ausgegangen, dass sich der Living Wage 2021 um 1,5 Prozent, 2022 um 2,0 
Prozent und 2023 sowie 2024 um jeweils 3,0 Prozent erhöht. Damit würde der Living Wage 2021 
zunächst auf 12,20 Euro steigen und 2022 bei 12,45 Euro liegen. Im Jahr 2023 würde er gut 12,80 
Euro und 2024 dann 13,20 Euro betragen. Im Mittel der Jahre 2023 und 2024 ergeben sich somit 
13 Euro. 
 
Daraus folgt: Sollte der Anpassungsbeschluss zum Mindestlohn im Frühjahr 2022 tatsächlich 
vorsehen, dass der Mindestlohn den Living Wage zum Jahresbeginn 2023 erreichen und dabei 
für zwei Jahre gültig sein soll, würde sich nicht ein Wert von 12 Euro je Stunde ergeben, wie er 
derzeit unter anderem vom DGB gefordert wird. Es wäre ein Wert von 13 Euro notwendig. Ge-
genüber dem für das zweite Halbjahr 2022 beschlossenen Mindestlohn von 10,45 Euro wäre 
dies ein Anstieg von mehr als 24 Prozent. Die Eingriffsintensität in die Tarifpolitik wäre damit 
noch einmal um ein Vielfaches höher als bei der Implementierung eines Mindestlohns in Höhe 
von 12 Euro je Stunde. 
 

4.2 Entwicklung des gesetzlichen Mindestlohns und Living Wage im Vergleich 

Nach den Berechnungen zum Verlauf des Medianlohns wird im Folgenden untersucht, wie sich 
der Mindestlohn im Falle einer Orientierung am Medianlohn seit 2015 entwickelt hätte. Die bis-
herigen Berechnungen zur Lohndynamik setzten am Basisjahr 2014 an, weil die Verdienststruk-
turerhebung nur alle vier Jahre durchgeführt wird. Der Mindestlohn wurde aber erst 2015 ein-
geführt, sodass dessen Anstieg auch erst mit diesem Jahr beginnen kann. Zwischen 2015 und 
2020 stieg der Mindestlohn um 10 Prozent auf 9,35 Euro. Deutlich schneller stieg der Living 
Wage: Er legte von Anfang 2015 bis 2020 (Durchschnitt) um gut 14 Prozent zu. Der gesetzliche 
Mindestlohn blieb in dieser Phase in seiner Dynamik also klar hinter dem Living Wage zurück. 
Dies liegt vor allem an den Modalitäten der Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns. Insbe-
sondere im zweiten Jahr nach dem jeweiligen Mindestlohnbeschluss der MLK lag der gesetzliche 
Mindestlohn zum Teil deutlich unterhalb der Entwicklung des Tarifindexes (Abbildung 2-1). 
 
Das Bild ändert sich aber, wenn der jüngste Anpassungsbeschluss vom Juni 2020 berücksichtigt 
wird, nach dem der Mindestlohn bis Ende 2022 bestimmt ist. Zwischen 2015 und 2022 stieg der 
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Mindestlohn von 8,50 Euro auf 10,14 Euro (Durchschnitt aus 9,82 Euro im ersten Halbjahr und 
10,45 Euro im zweiten Halbjahr) – also um 19,2 Prozent. Wäre der Mindestlohn ab Januar 2015 
an die Entwicklung des Medianlohns und damit auch des Living Wage gebunden gewesen, hätte 
sich bis 2022 unter den getroffenen Annahmen ein Anstieg von 18,0 Prozent ergeben. Damit 
steigt der gesetzliche Mindestlohn nach der bisherigen Anpassungspraxis bis Ende 2022 schnel-
ler, als er im Falle einer Orientierung am Living Wage (definiert als 60 Prozent des Medianlohns) 
gestiegen wäre. Bis zum zweiten Halbjahr 2022 errechnet sich für den gesetzlichen Mindestlohn 
sogar ein Anstieg von 22,9 Prozent. Diese Gegenüberstellung deutet gleichzeitig an, dass von 
einer Umstellung auf einen anderen Verdienstindikator – wie vom Bundesarbeitsminister vor-
geschlagen – vermutlich kein deutlich beschleunigter Anstieg des Mindestlohns zu erwarten 
wäre. 
 

Living Wage: 60 Prozent des Medians der Stundenverdienste von Vollzeitbeschäftigten  
Quellen: Bundesagentur für Arbeit; Statistisches Bundesamt; eigene Berechnungen 

 
Bei seiner Einführung erreichte der Mindestlohn 80,6 Prozent des Living Wage. Der niedrigste 
Wert wurde mit 76,3 Prozent im Dezember 2018 gemessen. Nach der Erhöhung im Januar 2019 
stieg die Relation zum Living Wage auf 79,1 Prozent. Diese Sprungstellen hängen damit zusam-
men, dass der gesetzliche Mindestlohn nicht kontinuierlich angepasst wird, während sich der 
geschätzte Living Wage von Monat zu Monat ändert (Abbildung 4-1). Den Höchststand in Rela-
tion zum Living Wage wird der gesetzliche Mindestlohn in der hier vorgenommenen Projektion 
mit 84 Prozent im Juli 2022 erreichen. Da der Living Wage 60 Prozent des Medianlohns aus-
macht, entsprechen 84 Prozent des Living Wage 50,4 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbe-
schäftigten. Diese Relation wird als Kaitz-Index bezeichnet.  

Abbildung 4-1: Gesetzlicher Mindestlohn und Living Wage 
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5 Internationale Erfahrungen 

5.1 Der Mindestlohn in Frankreich 

Der Mindestlohn hat in Frankreich bereits eine lange Tradition. Bereits 1950, also unmittelbar 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, kam es zur Einführung des sogenannten SMIG („salaire 
minimum interprofessionnel garanti“). Dieser „berufsübergreifend garantierte Mindestlohn“ 
sollte allen Beschäftigten ein Existenzminimum sichern. 20 Jahre später wurde der SMIG jedoch 
grundlegend reformiert und wurde zum SMIC („salaire minimum interprofessionnel de 
croissance“), der die fortan angestrebte Wachstumsorientierung bereits mit im Namen trug 
(Mesch, 2011, 574 f.). Denn der 1970 eingeführte SMIC soll nicht allein eine untere Einkom-
mensgrenze und „ein angemessenes Lohnniveau zur Erhaltung der Kaufkraft gewähren“, son-
dern auch Niedrigverdienern die Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg garantieren (Deutscher 
Bundestag, 2018, 4 f.).  
 
Bei der vorgeschriebenen Anpassung des Mindestlohns zum 1. Januar eines jeden Jahres spielen 
die Entwicklung der Verbraucherpreise und die durchschnittliche Entwicklung der realen Stun-
denlöhne eine entscheidende Rolle. Diesbezüglich liegt der jährlichen Mindestanpassung ein In-
dexierungsmechanismus zugrunde. So muss die Erhöhung des Mindestlohns mindestens die In-
flationsrate seit der letzten Erhöhung ausgleichen. Zudem muss die Anpassung mindestens halb 
so hoch sein wie die Steigerungsrate bei den durchschnittlichen realen Stundenlöhnen. Eine 
tripartistische Institution mit Regierungs-, Gewerkschafts- und Arbeitgebervertretern – „Com-
mission Nationale de la Négociation Collective“ (CNNC) – legt zu bevorstehenden Erhöhungen 
eine Empfehlung vor, die aber rechtlich nicht bindend ist (Cette/Wasmer, 2012, 4 ff.). Zusätzlich 
wird die Regierung seit 2009 von einem mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besetz-
ten Expertengremium, der „groupe d’experts sur le SMIC“, beraten. Festgeschrieben wird der 
Mindestlohn per Dekret durch die Regierung (Lesch et al., 2014, 8 f.).  
 
Steigt die Inflation im Verlauf eines Jahres über 2 Prozent, wird der SMIC automatisch unmittel-
bar nach der Veröffentlichung des relevanten Preisindexes auch unterjährig entsprechend an-
gepasst. Unabhängig von der Lohnentwicklung und der Inflation kann der Mindestlohn zudem 
zu jeder Zeit durch die Regierung angepasst werden. Bei einem solchen „coup de pouce“ handelt 
es sich um eine außerordentliche Mindestlohnerhöhung, die über die im Gesetz festgeschrie-
bene Mindestanpassung hinausgeht. Eine solche Erhöhung wird in unregelmäßigen Abständen 
von der Regierung beschlossen, damit die Lücke zwischen SMIC und Durchschnittslohn nicht 
kontinuierlich ansteigt. So wird dem Grundgedanken des SMIC Rechnung getragen, auch Nied-
rigverdiener an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilhaben zu lassen (Mesch, 2011, 
575).  
 
Der französische Mindestlohn gilt grundsätzlich für alle nichtselbstständig Beschäftigten in 
Frankreich. Ausnahmeregelungen bestehen lediglich für Jugendliche unter 18 Jahren mit weni-
ger als sechs Monaten Berufserfahrung, Auszubildene unter 26 Jahren und Praktikanten. So darf 
der Stundenlohn von unter 17-Jährigen beispielsweise nicht weniger als 80 Prozent des SMIC-
Niveaus betragen und der von 17-Jährigen nicht unter 90 Prozent des SMIC liegen (Französische 
Botschaft in Deutschland, 2020). 
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Höhe des französischen Mindestlohns 

Nachdem 1970 der ursprünglich eingeführte SMIG durch den SMIC ersetzt wurde, kam es zu 
einem dynamischen Wachstum des Mindestlohns bis Anfang der 1980er Jahre. In dieser Phase 
wuchs der SMIC schneller als das Durchschnittseinkommen. Gründe dafür waren der neu ein-
geführte Indexierungsmechanismus sowie eine rege Verabschiedung diskretionärer Anhebun-
gen. So entwickelte sich der SMIC – wie durch die Reformen beabsichtigt – von einer bloßen 
Lohnuntergrenze zu einem lohnpolitischen Instrument zur Reduzierung von Ungleichheit. Vor 
dem Hintergrund wirtschaftlicher Probleme wie Inflation und Arbeitslosigkeit flachte das SMIC-
Wachstum im Verlauf der 1980er bis Mitte der 1990er Jahre ab (Gautié/Laroche, 2018, 3).  
 
Kurz vor der Jahrtausendwende verzeichnete der französische Mindestlohn wieder einen stär-
keren Anstieg. Zum einen wirkte sich ein höheres Wirtschaftswachstum positiv auf die Mindest-
lohnhöhe aus. Zum anderen wurde aber auch die reguläre Wochenarbeitszeit von 39 auf 35 
Stunden abgesenkt. Trotz dieser Arbeitszeitverkürzung sollte es zu keinem Einkommensverlust 
bei Mindestlohnempfängern kommen. Diese Zielsetzung führte dazu, dass Beschäftigte, die be-
reits vor der Arbeitszeitreform angestellt waren, trotz vier Stunden weniger Arbeit pro Woche 
ihr ursprüngliches Einkommen entsprechend einer 39-Stunden-Woche erhielten. Nach der Re-
form eingestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden hingegen gemäß einer 35-
Stundenwoche bezahlt. Um diese Ungleichbehandlung von Mindestlohnempfängern aufzuhe-
ben, kam es bis 2006 zu einer Harmonisierung, die de facto einen deutlichen Anstieg des Min-
destlohns bedeutete. Seitdem sind die Regierungen wieder zu einer eher zurückhaltenden Min-
destlohnpolitik zurückgekehrt (Abbildung 5-1), was sich auch in einem selteneren Gebrauch von 
außerordentlichen Mindestlohnanpassungen niederschlägt (Gautié/Laroche, 2018, 4). 
 

Abbildung 5-1: Entwicklung des Mindestlohns in Frankreich 

in Euro je Stunde 

 
Quellen: Insee (2021); eigene Darstellung 
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Zum 1. Januar 2020 lag der französische Mindestlohn bei 10,15 Euro. Damit rangiert Frankreich 
bei einem europäischen Vergleich der absoluten Mindestlohnhöhen direkt hinter Luxemburg 
auf Platz zwei. Gleiches gilt für einen kaufkraftbereinigten Vergleich der europäischen Mindest-
löhne (Schulten/Lübker, 2020, 121 f.). Wird der sogenannte Kaitz-Index, also das Verhältnis zwi-
schen Mindestlohn und mittlerem Lohn eines Landes, aus dem Jahr 2019 betrachtet, ist Frank-
reich sogar europäischer Spitzenreiter. So betrug der Mindestlohn 2019 61,4 Prozent des Medi-
anlohns und 49,6 Prozent des arithmetischen Mittels der Löhne (OECD, 2021). 
 
In Frankreich fielen 2016 mit gut 10 Prozent vergleichsweise viele Beschäftigte in die Gruppe 
der Mindestlohnempfänger. Das hat neben der im europäischen Vergleich hohen absoluten und 
relativen Mindestlohnhöhe noch weitere Gründe. Bei der Berechnung und Kontrolle des SMIC 
werden keine Zuschläge, Sonderzahlungen, Prämien oder Alterszulagen berücksichtigt. Folglich 
kommen viele Lohnbestandteile bei der als Mindestlohnempfänger deklarierten Gruppe noch 
dazu, sodass die tatsächliche Bezahlung vieler Beschäftigter dieser Gruppe deutlich über dem 
Mindestlohnniveau liegen dürfte (Französische Botschaft in Deutschland, 2020). Darüber hinaus 
werden Unternehmen für Beschäftigte mit einem Gehalt bis zur 1,6-fachen Höhe des Mindest-
lohns umfassende Reduktionen bei den Sozialabgaben gewährt (Lesch et al., 2014, 9). Diese 
staatliche Subventionierung von Niedriglöhnen soll negativen Beschäftigungseffekten vorbeu-
gen, erhöht aber auch den Anreiz, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Niedriglohn-
gruppe zu beschäftigen (Mesch, 2011, 576). 
 

Auswirkungen des französischen Mindestlohns auf Beschäftigung und Löhne 

Da der französische Mindestlohn in ein komplexes Konstrukt aus unterschiedlichen Arbeits-
marktinstitutionen eingebettet ist, fällt es schwer, mögliche Beschäftigungseffekte des SMIC zu 
isolieren. Während einige Studien keine Auswirkungen des Mindestlohns auf das Beschäfti-
gungsniveau finden, konstatieren andere Studien insbesondere für Jugendliche negative Be-
schäftigungseffekte (Lesch et al., 2014, 9 f.; Gautié/Laroche, 2018). Tatsächlich bewegt sich die 
Jugendarbeitslosigkeit in Frankreich auf einem eher hohen Niveau (Abbildung 5-2). Laut 
Eurostat-Daten war sie im Jahr 2019 bei den Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren mit 19,6 
Prozent mehr als dreimal so hoch wie in Deutschland (5,8 Prozent) und auch deutlich höher als 
im Vereinigten Königreich (11,2 Prozent). Dabei ist allerdings unklar, inwieweit diese Niveauun-
terschiede auf die unterschiedlichen Mindestlohnregime zurückzuführen sind oder auch andere 
Faktoren, etwa das duale Ausbildungssystem in Deutschland, eine erklärende Rolle spielen. Mit 
welchen schädlichen Beschäftigungseffekten der französische Mindestlohn tatsächlich einher-
geht, kann empirisch leider nicht eindeutig geklärt werden. Cahuc und Carcillo (2012) können 
jedoch zeigen, dass die Reduzierung der Sozialabgaben für Niedriglohnverdiener mögliche ne-
gative Beschäftigungseffekte abfedert und eine Kürzung dieser Subventionierungen mit erheb-
lichen Arbeitsplatzverlusten verbunden wäre.  
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Abbildung 5-2: Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Vergleich  

in Prozent, Altersgruppe: 15 bis 24 Jahre 

  
Quellen: Eurostat; eigene Darstellung 

 
Neben Auswirkungen auf die Beschäftigung beeinflusst der Mindestlohn auch die französische 
Lohnstruktur und -verteilung. Unter anderem als Folge des hohen Mindestlohns ist der Niedrig-
lohnsektor in Frankreich vergleichsweise klein und mit 9 Prozent der Vollzeitbeschäftigten nicht 
mal halb so groß wie in Deutschland (Schulten/Müller, 2020, 44). Darüber hinaus zeigen sich 
positive Spillover-Effekte auch auf Löhne oberhalb des Mindestlohns. Wenngleich sich dieser 
Effekt mit steigenden Löhnen abschwächt, finden Aeberhardt et al. (2016) positive Auswirkun-
gen einer Mindestlohnerhöhung bis zum Medianlohn, bei männlichen Beschäftigten sogar bis 
zum siebten Dezil. Zudem wird der hohe französische Mindestlohn als ein Grund dafür ange-
führt, dass Frankreich – im Unterschied zu vielen anderen Industrienationen – in den letzten 
Jahrzehnten keine steigende Lohnungleichheit zu verzeichnen hatte (Garbinti/Goupille-Lebret, 
2019, 77; Hoffmann et al., 2020, 72 f.; Verdugo et al., 2012). 
 

Probleme und Herausforderungen des französischen Mindestlohnmodells 

Um die Kosten und mögliche negative Beschäftigungseffekte des Mindestlohns abzufangen, 
werden Unternehmen bei Niedrigverdienern von den Sozialabgaben teilweise freigestellt. Dies 
verursacht eine erhebliche finanzielle Belastung des französischen Haushalts (Schulten/Müller, 
2020, 47). Und trotz dieser Reduzierungen sind die Kosten des Faktors Arbeit im europäischen 
Vergleich hoch. So rangiert Frankreich bei den Arbeitskosten knapp hinter Deutschland und bei 
den Lohnstückkosten kurz vor Deutschland und zählt somit bei diesen Größen zu den europäi-
schen Spitzenreitern (Schröder, 2020, 46; 50). Zudem können die Kostenvorteile der Unterneh-
men zu einer Mindestlohnfalle für Beschäftigte werden. Denn Unternehmen könnten Lohner-
höhungen doppelt scheuen, wenn diese zusätzlich zu einem Wegfall der Reduzierungen bei den 
Sozialabgaben führen (Schulten/Müller, 2020, 47). 
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Des Weiteren kann der Anpassungsmechanismus des SMIC hinsichtlich seiner Anlehnung an die 
allgemeine Lohnentwicklung als problematisch angesehen werden. Denn bei 10 Prozent Min-
destlohnempfängern hat die Mindestlohnhöhe selbst einen deutlichen Einfluss auf die allge-
meine Lohnentwicklung. Eine Mindestlohnerhöhung führt somit wiederum zu einer nächsten 
„selbstinduzierten Mindestlohnerhöhung“ (Arni et al., 2014).  
 
Zudem kritisieren die Mitglieder der wissenschaftlichen Expertengruppe („le groupe d’experts 
sur le SMIC“), die jährlich eine wissenschaftliche Empfehlung zur bevorstehenden Mindestlohn-
erhöhung abgibt, den Indexierungsmechanismus bezüglich Inflation und allgemeiner Lohnent-
wicklung. Sie empfehlen seit Jahren die automatischen Erhöhungsregeln zu reformieren oder 
ganz abzuschaffen. Sie begründen ihren Vorstoß damit, dass die politischen Autoritäten dadurch 
mehr Möglichkeiten erhielten, die Mindestlohnerhöhung gemäß der jeweiligen Arbeitsmarkt-
lage auszugestalten. Zudem könne durch einen solchen Schritt die Rolle des Tarifsystems bei der 
Lohnfindung und der Definition von branchenweiten Mindeststandards gestärkt werden 
(Groupe d’experts sur le SMIC, 2020, 5). 
 

5.2 Der Mindestlohn im Vereinigten Königreich 

Im Vereinigten Königreich wurde der gesetzliche Mindestlohn im Jahr 1999 eingeführt (Lesch et 
al., 2014, 10 f.). Damit erfüllte die Labour Party, die 1998 erstmals wieder seit 18 Jahren die 
Regierung stellte, ein langjähriges Wahlversprechen. Hintergrund hierfür war nicht zuletzt die 
stark gesunkene Tarifbindung (Schulten/Müller, 2020, 52). Rechtliche Grundlage ist der National 
Minimum Wage Act 1998. Festgelegt wird der Mindestlohn von der Regierung, die alle Details 
regeln kann. Dabei sollen keine Unterscheidungen nach Region, Sektor des Arbeitsmarkts, Un-
ternehmensgröße oder Beruf gemacht werden (§ 3). Nach dem Alter darf nur dann differenziert 
werden, wenn die Person jünger als 26 Jahre ist. Außerdem können Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer vom Erhalt des Mindestlohns ausgeschlossen werden, oder es kann ihnen ein ge-
ringerer Mindestlohn bezahlt werden, wenn ihr Beschäftigungsverhältnis bei einem Arbeitge-
ber, bei dem sie erstmals angestellt sind, weniger als sechs Monate dauert, wenn sie sich in 
einem Programm befinden, dass die (Wieder-)beschäftigung erleichtern soll, oder wenn sie sich 
in Aus- oder Weiterbildung befinden, sofern dies einen Teil ihrer Arbeitszeit beansprucht. Nicht 
qualifiziert für den Mindestlohn sind explizit Fischer, die ausschließlich über Beteiligungen an 
den Gewinnen oder Einkünften ihres Schiffes entlohnt werden (§ 43) und ehrenamtlich Beschäf-
tigte (§ 44). Der Regierung wird zudem das Recht eingeräumt, den Personenkreis, für den Aus-
nahmen gelten können, zu erweitern (§ 4). 
 
Die Regierung sollte bei der Einführung des Mindestlohns die bereits 1997 eingerichtete Low 
Pay Commission (LPC) konsultieren (Lesch et al., 2014, 10). Dies kann sie auch bei allen weiteren 
Fragen tun, die den Mindestlohn betreffen (§ 5 und § 6). Macht sie von diesen Möglichkeiten 
Gebrauch und hält sich nicht an die von der LPC beschlossenen Empfehlungen, muss die Regie-
rung in beiden Häusern des Parlaments einen Bericht vorlegen, in dem sie die Abweichungen 
begründet. Die LPC soll bei den Berichten, die sie zu verfassen hat, Vertreter der Arbeitgeberor-
ganisationen und der Gewerkschaften befragen. Bei ihren Empfehlungen hat die LPC die Aus-
wirkungen ihrer Vorschläge auf die Wirtschaft im Vereinigten Königreich und auf deren 
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Wettbewerbsfähigkeit zu berücksichtigen (§ 7). Die LPC selbst setzt sich aus insgesamt neun 
Mitgliedern zusammen, die von der Regierung berufen werden. Jeweils drei sollen gewerk-
schaftsnah, arbeitgebernah oder aus der Wissenschaft stammen. 
 
Das britische Mindestlohngesetz betont somit die Rolle der Regierung bei der Festlegung des 
Mindestlohns und gibt der LPC eher eine beratende Funktion, wenn auch mit Gewicht. Denn die 
Regierung muss Abweichungen von den Empfehlungen der Kommission vor dem Parlament ver-
treten.  
 

Die Bestimmung des Mindestlohns in der Praxis 

In der Praxis wird der Mindestlohn im Vereinigten Königreich jährlich angepasst. Dies geschah 
bis zum Jahr 2015 im Oktober und ab 2016 jährlich im April. Seitdem wird die LPC beauftragt, 
etwa ein halbes Jahr vorher einen Bericht zu erstellen. Der Auftrag an die LPC war dabei bis 2015 
fast gleichlautend: Sie sollte eine Mindestlohnhöhe festsetzen, die so vielen niedrig entlohnten 
Beschäftigten wie möglich hilft, ohne dabei jedoch merklich negative Einflüsse auf Beschäfti-
gung und Wirtschaft zu nehmen (LPC, 2016, vii). Der Mindestlohn ist im Vereinigten Königreich 
nach dem Alter differenziert. Aktuell gibt es vier Stufen: Auszubildende, 16- bis 17-Jährige, 18- 
bis 20-Jährige und 21- bis 24-Jährige (gültig ab April 2021 für 21- bis 23-Jährige, zwischen 2010 
und 2016 ab 21 Jahren, 1999 bis 2009 ab 22 Jahren), die von der LPC separat festgelegt werden 
(Francis-Devine, 2020, 7). Die Abstimmung in der Kommission war bisher einstimmig (Schul-
ten/Müller, 2020, 53) und ihre Empfehlungen wurden von der Regierung in aller Regel unverän-
dert übernommen und in eine Rechtsverordnung umgesetzt. Eine Ausnahme stellt hier im Jahr 
2015 der Mindestlohn für Auszubildende dar, den die Regierung im Jahr 2015 um 21 Prozent 
heraufsetzte (BIS, 2015, 5). Ab 2016 hat die Politik jedoch erheblichen Einfluss auf die Entwick-
lung des Mindestlohns genommen. Dies lässt sich besonders an zwei Ereignissen festmachen. 
Zum einen an der Einführung des Living Wage im Jahr 2016 und zum anderen 2018 mit der 
Absichtserklärung der Regierung, den Mindestlohn auf zwei Drittel des Medianlohns zu erhö-
hen. Auf diese beiden politischen Eingriffe soll im Folgenden näher eingegangen werden. 
 
Im April 2016 hat die Regierung einen sogenannten National Living Wage (NLW) eingeführt, den 
sie mit der Vorlage des Haushalts im Sommer 2015 zu einem konjunkturell sehr günstigen Zeit-
punkt ankündigte. Der NLW gilt für alle Beschäftigten, die 25 Jahre und älter sind. Für die unter 
25-Jährigen gilt der bisherige Mindestlohn mit seinen getroffenen Altersstaffelungen fort. Bei 
seiner Einführung betrug der NLW 7,20 £. Das waren 50 Pence mehr als der alte Mindestlohn, 
der für die Altersgruppe der 21- bis 24-Jährigen weiterhin Bestand hatte. Der festgesetzte Wert 
des NLW entsprach rund 55 Prozent des Median-Stundenlohns der Berechtigten (alle Beschäf-
tigten, die mindestens 25 Jahre alt sind) und sollte bis zum Jahr 2020 auf 60 Prozent des Medians 
der Berechtigten erhöht werden. Auch in der aktuellen Debatte um einen Living Wage in der EU 
gilt dieser Wert als eine Art Benchmark in formaler Analogie zum Schwellenwert für Armutsge-
fährdung, bezieht sich aber zumeist auf die Vollzeitbeschäftigten (Europäische Kommission, 
2020a).  
 
Parallel zu dem staatlich festgesetzten NLW, hat es bereits seit 2001 Kampagnen für einen am 
Bedarf orientierten Living Wage gegeben (Sellers, 2017, 792). Dies führte dazu, dass die Greater 
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London Authority (GLA) – die Regionalregierung der Stadt London und des sie umgebenden Be-
zirks – bereits 2005 einen offiziellen, aber freiwilligen London Living Wage (LLW) einführte. Die 
GLA zahlte den LLW ihren Beschäftigten und verhandelte darüber mit ihren Vertragspartnern. 
Der LLW wurde eingeführt als die Labour Party mit Ken Livingstone den Bürgermeister stellte, 
fand aber auch aktive Unterstützung durch dessen Nachfolger und heutigen Premierminister 
Boris Johnson (Sellers, 2017, 793). Im Jahr 2011 gründete sich auf nationaler Ebene die Living 
Wage Foundation (LWF). Die LWF errechnet auf Basis eines Warenkorbs regelmäßig Werte ge-
trennt für London und das übrige Vereinigte Königreich. Die LWF kommt auf Beträge, die weit 
über denen des NLW liegen. Sie betrugen damals (Berechnung von Oktober 2015) 9,40 £ für 
Greater London und 8,40 £ für das übrige Vereinigte Königreich (IHS Markit, 2016, 4). Die Zah-
lung dieses Stundenlohns ist freiwillig. Unternehmen, die ihn zahlen, können sich bei der LWF 
akkreditieren lassen und damit werben. 
 
Die Living Wage Kampagne hat sicherlich den politischen Druck auf die Konservative Partei er-
höht, den NLW einzuführen. Aus Angst, bei der Wahl 2015 gegenüber der Labour Party schlecht 
abzuschneiden, mahnte schon 2013 eine zunehmende Zahl an „Hinterbänklern“ der Konserva-
tiven Partei ihren Premierminister Cameron, sich nicht gegen einen Living Wage zu stellen. Die 
Labour Party hatte schon zu diesem Zeitpunkt Steuersenkungen für Unternehmen, die den 
Living Wage der LWF zahlen, in Aussicht gestellt (Beattie, 2013). Obwohl Cameron später vor-
sichtig Sympathien bekundete, kam die Ankündigung, den Mindestlohn tatsächlich einzuführen, 
für Gewerkschaften, Arbeitgeber und den LPC überraschend (Sellers, 2017, 795). Da dies zwei 
Monate nach der Unterhauswahl 2015 geschah, kann das Thema Living Wage für die Konserva-
tive Partei im Wahlkampf vermutlich keine große Rolle gespielt haben. Proklamiertes Ziel der 
Regierung war ein Regimewechsel von einem System mit niedrigen Löhnen, hohen Steuern und 
hohen Sozialausgaben zu einem Staat mit hohen Löhnen, niedrigen Steuern und niedrigen Sozi-
alausgaben. Zu diesem Wechsel sollte auch der NLW beitragen, zumal die Regierung den im 
Vereinigten Königreich weit überdurchschnittlichen Anteil der Niedriglohnbeschäftigten be-
klagte (HM Treasury, 2015, 31). Hintergrund des Systemwechsels war ein günstiges wirtschaft-
liches Umfeld. Das Vereinigte Königreich war im Jahr 2014 unter den G7-Staaten das Land mit 
dem höchsten Wirtschaftswachstum. Nach den Prognosen der OECD sollte das auch im Jahr 
2015 so bleiben. 
 
Der gesetzlich verpflichtende NLW hat seine konzeptionelle Begründung dagegen in der soge-
nannten Bain Review, die unter der Leitung von George Bain, dem ersten Vorsitzenden der LPC 
von dem Thinktank „The Resolution Foundation“ erarbeitet wurde. Hierauf beruft sich auch die 
damalige Regierung (HM Tresury, 2015, 34). Die Bain Review empfiehlt, die Festsetzung des 
Mindestlohns besser zwischen kurzfristiger Flexibilität und mittelfristiger Zielsetzung auszuba-
lancieren (Resolution Foundation, 2014, 10). Hierzu wird vorgeschlagen, dass die Regierung re-
gelmäßig beschreibt, wie der Mindestlohn nach ihrer Ansicht die Inzidenz von Niedriglöhnen 
verringern könnte. Sie sollte dazu ein mittelfristiges Ziel (beispielsweise ein Zeitraum von 5 Jah-
ren) für die Mindestlohnhöhe wählen und dieses in Prozent des Medianlohns benennen. Vorge-
schlagen werden 60 Prozent. Die Aufgabe der LPC sollte entsprechend erweitert werden. Sie 
sollte weiterhin vorschlagen, welche Mindestlohnhöhe für den Arbeitsmarkt und die Wirtschaft 
aktuell tragbar wäre. Falls diese aber niedriger sei als der Wert, der sich aus dem Zielpfad ergibt, 
sollte sie die Regierung auch darin beraten, welche Blockaden einen höheren Mindestlohn 
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verhindern und welche Branchen besondere Unterstützung benötigten (ebenda). Die Empfeh-
lungen des Bain-Reports stellen daher einen Regelungskompromiss zwischen einer politikge-
steuerten und einer kommissionsgesteuerten Festsetzung des Mindestlohns dar. Denn die Poli-
tik kann zwar Zielmarken festlegen, muss sich aber einzelne Schritte durch eine Kommission 
absegnen lassen und gegebenenfalls auch zurücknehmen oder mit zusätzlichen Maßnahmen 
unterstützen. Ob sich sozialpolitische Ziele wie die Verringerung der Einkommensarmut in der 
Bevölkerung im Allgemeinen oder der Beschäftigten im Besonderen nicht auf anderem Weg 
zielgenauer und effizienter gestalten lassen als durch einen hoch angesetzten Mindestlohn 
bleibt dabei eine andere Frage. 
 
Die Einführung des gesetzlichen NLW im Jahr 2016 erfolgte zudem nicht nach der reinen Lehre 
des Bain-Reports. Denn zumindest im ersten Schritt gab es keine formale Konsultation der LPC. 
Auch für den im Frühjahr 2016 veröffentlichen Report hatte die LPC lediglich die Aufgabe erhal-
ten, Empfehlungen für die Festsetzungen des Mindestlohns für die Zeit von Oktober 2016 bis 
April 2017 abzugeben, nicht aber den NLW zu bewerten. Dies hängt allerdings auch damit zu-
sammen, dass seit 2017 der Mindestlohn jährlich im April erhöht wurde, vor Einführung des 
NLW dagegen im Oktober – das Jahr 2016 stellte daher ein Übergangsjahr dar. Auch die LPC 
selbst sah in der Einführung des NLW die größte Änderung im Mindestlohnregime seit seiner 
Einführung (LPC, 2016, vii). Zwar seien mit dem National Minimum Wage Act 1998 keine Ziele 
für die Politik festgelegt worden, die Debatten hätten aber gezeigt, dass es um mindestens drei 
Ziele ging. Die Ausbeutung der Beschäftigung zu vermeiden, die Löhne zu erhöhen und die Poli-
tik aus der Setzung des Mindestlohns herauszuhalten und stattdessen Empfehlungen von einer 
unabhängigen Expertenkommission einzuholen (ebenda). Die LPC sieht sich dabei in der Verfol-
gung ihres übergeordneten Ziels, Niedrigstlöhne zu verhindern, ohne dabei Jobs zu gefährden 
oder die Wirtschaft insgesamt zu beschädigen, durchaus erfolgreich. Durch die Einführung des 
NLW hätten sich in diesem Regime wesentliche Änderungen ergeben (LPC, 2016, vii f.): 
 

◼ Der Grundsatz der LPC, keine signifikanten Arbeitsplatzverluste zu verursachen, wird zumin-
dest aufgeweicht. So schätzt eine Behörde des Finanzministeriums, dass die Arbeitslosigkeit 
im Jahr 2020 mit NLW im Basisszenario um 60.000 Personen oder 0,2 Prozentpunkte höher 
liegen wird als ohne NLW. Als Spanne wird ein Jobverlust von 20.000 bis 110.000 genannt. 
Gleichzeitig wird eine günstige konjunkturelle Entwicklung mit einem Beschäftigungsgewinn 
von 1,1 Millionen bis 2020 vorhergesagt (Office for Budget Responsibility 2015, 204 f.).  

◼ Da der NLW erst für Beschäftigte in einem Alter von 25 Jahren gilt, wurde mit dem NLW 
faktisch eine fünfte Mindestlohnstufe eingeführt. Das bisher für alle Erwachsene ab 21 Jah-
ren geltende Mindestlohnniveau gilt nur noch für die Gruppe der 21- bis 24-Jährigen. Die 
LPC muss daher darauf achten, Altersdiskriminierung zu vermeiden, indem weder eine be-
sondere Bevorzugung noch eine klare Benachteiligung dieser Altersgruppe gegenüber den 
Jüngeren einerseits und gegenüber den über 24-Jährigen andererseits entsteht. Zusätzlich 
stellte sich das Problem, dass für den bisherigen gesetzlichen Mindestlohn weiterhin eine 
strengere Auslegung der Beschäftigungsneutralität gesehen wurde (LPC, 2019a, v). Damit 
vergrößert sich noch die Schwierigkeit den NLW mit dem Mindestlohn der 21- bis 24-Jähri-
gen in Einklang zu bringen. 
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◼ Anders als bisher für den gesetzlichen Mindestlohn gibt es für den NLW ein klar umrissenes 
mittelfristiges Ziel, nämlich diesen bis 2020 auf 60 Prozent des Medianlohns und auf über 9 
£ anzuheben (BIS, 2015, 7). 

Diese Punkte zeigen, dass die LPC die Einführung des NLW durchaus kritisch sieht. Denn zum 
einen wird der Grundsatz der Beschäftigungsneutralität aufgegeben, zum anderen wird der LPC 
durch die Nennung eines mittelfristigen Zielwerts eine passive Rolle zugewiesen und der Pfad 
der Mindestlohnentwicklung anders als zuvor aktiv von der Politik vorgegeben. Die Regierung 
beteuerte zwar, dass die LPC weiterhin eine Schlüsselrolle in der Festsetzung des Mindestlohns 
spiele und auch über das Tempo der Heraufsetzung des NLW beraten solle, nimmt ihr aber fak-
tisch den Handlungsspielraum. Denn auch die Sätze des Mindestlohns für junge Erwachsene 
lassen sich nicht unabhängig von dem NLW festsetzen, da bei zu großen Unterschieden ein An-
reiz bestünde, über 24-Jährige durch 21- bis 24-Jährige zu ersetzen oder die jüngeren Erwach-
senen bevorzugt einzustellen.  
 
Die vorhergesagten negativen Beschäftigungseffekte von 60.000 Personen marginalisiert die 
Regierung, indem sie darauf verweist, dass die Beschäftigung trotz NLW noch um 1,1 Millionen 
steigen soll (BIS, 2015, 10). Zudem habe auch die starke Erhöhung zwischen 2000 und 2004 um 
insgesamt 31 Prozent nicht zu starken Beschäftigungsverlusten geführt (Office for Budget 
Responsibility, 2015, 34). Dieses Argument lässt aber außer Acht, dass der britische Mindestlohn 
erst kurz zuvor auf einem sehr niedrigen Niveau eingeführt wurde.  
 
Überdies wurde zur Entlastung der kleinen Firmen die erst 2014 eingeführte Employment Allo-
wance (EA) im Jahr 2016 von 2.000 £ auf 3.000 £ erhöht. Mit der EA können die Arbeitgeberbei-
träge zur Sozialversicherung (National Insurance) abgesenkt werden. Bei seiner Einführung sei 
die EA so hoch gewesen, dass der Arbeitgeber für insgesamt vier Beschäftigte, die Vollzeit zum 
gesetzlichen Mindestlohn arbeiten, keine Sozialbeiträge zahlen musste. Nun sei dies für vier Be-
schäftigte, die den NLW erhalten, möglich (Office for Budget Responsibility, 2015, 34). Außer-
dem wurde der Beitragssatz zur Körperschaftssteuer um 1 Prozentpunkt gesenkt. 
 
Das Ziel, den NLW auf 60 Prozent des Medians der Berechtigten anzuheben, wurde dann auch 
erreicht und die entsprechenden Schritte dorthin wurden von der LPC vorgeschlagen. Da die 
Empfehlungen zur Anpassung des NLW und zu den anderen Raten des gesetzlichen Mindest-
lohns immer im Vorhinein erfolgten und die LPC daher auf Prognosen beispielsweise zur Ent-
wicklung des Medianlohns angewiesen war, kam es bei der letzten Erhöhung im April 2020 trotz 
der unsicheren Zeiten durch die noch unklaren Brexit-Folgen zu einem Sprung um 6,2 Prozent.  
 
Nach dem Wunsch der Regierung soll der NLW auch nach 2020 kräftig steigen. Denn bereits im 
Herbst 2018 – also als noch zwei Erhöhungsstufen ausstanden, um das 60-Prozent-Ziel zu errei-
chen – erklärte die Regierung bei der Vorstellung ihres Haushalts, den Mindestlohn in Relation 
zum Medianlohn noch weiter erhöhen zu wollen und damit die Zahlung von Niedriglöhnen zu 
beenden (HM Treasury, 2018, 79). Der Einfluss auf Beschäftigung und Arbeitsmarkt solle dabei 
berücksichtigt werden. Unter Niedriglohn wird üblicherweise ein Lohn von weniger als zwei Drit-
teln des Medianlohns bezeichnet. Spätere Präzisierungen der Regierung bestätigten dann auch, 
dass die Regierung den NLW auf diesen Wert anheben wolle. Bereits mit der Bekanntgabe des 
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neuen Ziels, also rund zweieinhalb Jahre vor Inkrafttreten der ersten Stufe auf dem Weg zur 
formalen Abschaffung der Niedriglohnbeschäftigung, verkündete die Regierung, dass sie eine 
Weisung an die LPC für die Jahre nach 2020 geben würde (ebenda). 
 
Die LPC legte dann im Herbst 2019 zwei Berichte vor. Einer bezog sich auf die Zusammenführung 
der Altersklassen, der andere auf die Rahmenbedingungen, um den NLW nach 2020 weiter Rich-
tung Niedriglohngrenze zu erhöhen. In dem Bericht über die Jugendraten schlägt die LPC vor, 
den NLW wieder ab 21 Jahren geltend zu machen. Hierzu soll in einem Zwischenschritt der NLW 
ab 2021 für Beschäftigte ab 23 Jahre gelten. Dies wird damit begründet, dass sich die Alters-
klasse der 23- bis 24-Jährigen in ihren Beschäftigungscharakteristiken kaum von den höheren 
Altersgruppen unterscheide. Bei den 21-bis 22-Jährigen sind die Unterschiede größer. Hier 
schlägt die LPC vor, über die Absenkung der Altersgrenze auf 21 Jahre erst im Oktober 2022 zu 
entscheiden (LPC, 2019a, xiii). 
 
Die LPC berichtet in ihrem Report zur Entwicklung des Mindestlohns nach 2020, dass sowohl 
Gewerkschafts- als auch Arbeitgebervertreter das Ziel, Niedriglohnbeschäftigung zu beseitigen, 
grundsätzlich unterstützen und der LPC eine zentrale Rolle in dem Prozess zusprachen. Gleich-
wohl gab es deutliche Differenzen, wie dieses Ziel erreicht werden konnte. Die Gewerkschafts-
seite sprach sich für eine kurze Zeitspanne als Fortsetzung der bisherigen Anpassungen des NLW 
aus, während die Arbeitgeber für vorsichtigere Anhebungen über 8 bis 10 Jahre plädierten oder 
teilweise eine Rückkehr zu den Weisungen bis 2015 – also möglichst hohe Anhebungen des Min-
destlohns ohne Gefährdung der Beschäftigung – befürworteten. Die LPC stellte heraus, dass es 
wesentlich sei, dass alle Parteien Vertrauen in die Unabhängigkeit der LPC hätten – insbeson-
dere in ihre Fähigkeit, Abweichungen von einem gesteckten Zielpfad zu empfehlen. Damit plä-
diert sie für mehr eigenen Handlungsspielraum. Da sich die LPC neben Wissenschaftlern vor al-
lem aus Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern zusammensetzt, bedeutete dies, dass eine 
stärkere Stimme der Tarifpartner eingefordert wurde. Bausteine hierzu sind beispielsweise das 
Set der wirtschaftlichen Rahmendaten, die in die Entscheidungen einbezogen werden, zu erwei-
tern, anstatt lediglich auf das prognostizierte BIP-Wachstum zu schauen. Explizit eingefordert 
wird, dass die LPC Abweichungen von einem Erhöhungspfad mit oder ohne Verschiebung des 
Enddatums vorschlagen kann. Herausgestellt wird überdies, dass Niedriglohn, wenn man ihn 
weiter als Niedrigeinkommen definiert, nicht allein durch einen Mindestlohn bestimmt oder be-
seitigt werden kann. Die Regierung wird daher dazu aufgerufen, andere Politikfelder (beispiels-
weise die Ausgestaltung des Steuer- und Transfersystem), die in ihrer Wirkung mit dem Min-
destlohn interagieren, nach diesem Ziel auszurichten (LPC, 2019b, 74). 
 
Die Regierung legte daraufhin das Ziel fest, bis 2024 den NLW auf zwei Drittel des Medianlohns 
der Berechtigten zu erhöhen, und die Altersgrenze im Jahr 2021 auf zunächst 23 Jahre und bis 
2024 weiter auf 21 Jahre abzusenken. Der zweite Termin ist dabei vorsichtiger als Zielwert for-
muliert. Gleichzeitig installiert die Regierung eine Notbremse („Emergency Break“): Sie weist die 
LPC an, auf auftauchende Risiken aufmerksam zu machen und falls es die ökonomische Situation 
erfordert, der Regierung zu empfehlen, ihre Ziele oder den Zeitrahmen zu revidieren. Die LPC 
wird zudem aufgerufen, ihre Methode, mit der sie den Einfluss des NLW evaluiert, darzulegen 
und weiterzuentwickeln (BEIS, 2020, 3). Damit geht die Regierung auf die Wünsche nach größe-
ren Freiräumen und höherer Flexibilität ein. Das vorsichtigere Vorgehen ist aber auch vor dem 
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Hintergrund der unsicheren ökonomischen Entwicklung durch den Brexit und die Corona-Krise 
zu sehen. Dies spiegelt sich auch darin, dass die Erhöhung des NLW mit 2,2 Prozent für 2021 – 
knapp über der erwarteten Inflationsrate – eher niedrig ausfällt und bereits eine deutliche Un-
terschreitung des Zielpfads beschreibt. Gleichwohl rät die LPC – auch wegen der aktuell unsi-
cheren Datenlage – noch nicht zu einer Verschiebung des Ziels, die Niedriglohnbeschäftigung 
bis 2024 zu beenden (LPC, 2020, xxi). 
 
Insgesamt zeigt sich somit, dass sich das System der Mindestlohnfindung im Vereinigten König-
reich deutlich gewandelt hat. Während die Regierung bis 2015 die Entscheidung über die Min-
destlohnhöhe weitgehend der LPC überlassen hat, gibt sie jetzt das Tempo vor, erlaubt der LPC 
seit 2020 aber wieder eine stärkere Mitwirkung. 
 

Die Höhe des Mindestlohns im Vereinigten Königreich 

Der Mindestlohn im Vereinigten Königreich startete auf einem im internationalen Vergleich 
niedrigen Niveau. Er betrug 42,3 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten gegenüber 
damals 61,5 Prozent in Frankreich. In Deutschland lag das relative Niveau bei der Einführung des 
Mindestlohns im Jahr 2015 bei 48 Prozent. Die Entwicklung des Mindestlohns verlief dann in 
vier Phasen (Francis-Devine 2020, 7 f.; Abbildung 5-3): 
 

◼ Der Mindestlohn wurde zu einem niedrigen Niveau eingeführt und verlief dann in den ersten 
18 Monaten parallel zur Preisentwicklung. 

◼ Nachdem die Forschung keine negativen Effekte der Mindestlohneinführung auf Beschäfti-
gung und Wirtschaft feststellen konnte, wurde der Mindestlohn bis 2007 auch zu konstanten 
Preisen kräftig erhöht: Die Kaufkraft des Mindestlohns stieg zwischen 2000 und 2007 um 34 
Prozent. 

◼ Während der langen Rezession und der erst allmählichen Erholung der Wirtschaft gab der 
Mindestlohn zu konstanten Preisen zwischen 2008 und 2013 real kontinuierlich nach. 

◼ Schließlich setzte 2014 ein erneuter realer Anstieg ein, auf dem ab 2016 der NLW als zusätz-
liche Stufe aufgesetzt wurde. Im Jahr 2020 lag der NLW real fast 61 Prozent höher als der 
Mindestlohn in der Altersklasse ab 22 Jahre bei seiner Einführung im Jahr 1999. 

Auch in Relation zum Medianlohn ist der Mindestlohn über die Zeit kräftig gestiegen. Nimmt 
man den Kaitz-Index der OECD, der den Mindestlohn in Relation zum Medianlohn aller Vollzeit-
beschäftigten setzt, ergibt sich ein Anstieg von 42,3 Prozent auf 55,1 Prozent im Jahr 2019, wo-
bei sich der letztgenannte Wert auf den NLW bezieht. Aber auch bis 2015 stieg der Kaitz-Index 
bereits auf 48,6 Prozent. Selbst in der wirtschaftlichen Schwächephase zwischen 2008 und 2013 
gab es einen Anstieg von 1,1 Prozentpunkten. Auch ohne große Einflussnahme der Regierung 
ist der Mindestlohn also kontinuierlich stärker gestiegen als der mittlere Lohn. Bei der Betrach-
tung des Kaitz-Index der OECD ist zu berücksichtigen, dass sich dieser nur auf Vollzeitarbeitneh-
mer bezieht. Diese haben aber deutlich höhere Stundenlöhne als Teilzeitbeschäftigte. Wenn die 
Briten Zielwerte für den NLW in Relation zum Medianlohn festsetzen, beziehen sich diese aber 
auf alle Berechtigten und schließen daher die Teilzeitbeschäftigten ein. Daher entspricht das 
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Ziel, den NLW auf knapp 67 Prozent (zwei Drittel) des Medianlohns bis 2024 zu erhöhen (dann 
für alle Beschäftigten ab 21 Jahren) einem OECD-Kaitz-Index von rund 60 Prozent. Damit bliebe 
das Vereinigte Königreich, selbst wenn sie ihr Anpassungsziel für 2024 erreicht, noch knapp un-
ter dem Niveau von Frankreich und Portugal (Cribb et al. 2019, 5). 
  

Aus Arbeitgebersicht sind jedoch nicht die Relationen des Bruttolohns, sondern die Unter-
schiede bei den Arbeitskosten entscheidend. Zugute kommt den britischen Arbeitgebern daher 
ein Freibetrag bei der Sozialversicherung von 792 £. Dadurch ist bei NLW-Empfängern ein grö-
ßerer Teil des Lohns beitragsfrei als bei einem Beschäftigten mit Medianlohn. Für kleine Firmen 
mit sehr wenigen Beschäftigten fallen wegen der oben beschriebenen Employment Allowance 
ebenso wie für Teilzeitbeschäftigte im günstigsten Fall für den Arbeitgeber überhaupt keine So-
zialversicherungsbeiträge an. Durch diese Mechanismen ist für die britischen Arbeitgeber ein 
OECD-Kaitz-Index von 60 Prozent im Idealfall der Beitragsfreiheit in etwa so gut tragbar wie ein 
Wert von 55 Prozent in einem Land, in dem die effektiven Arbeitgeberbeitragsätze für die Sozi-
alversicherung für alle Beschäftigten gleich hoch sind (Kapitel 5.3). Gleichwohl stellt auch ein 
OECD-Kaitz-Index von 55 Prozent ohne Subventionen einen sehr hohen Wert da. Auch wenn die 
Mindestlohnanpassungen im Vereinigten Königreich bisher nicht zu großen Beschäftigungsver-
lusten geführt haben sollten, dürfte es irgendwann einen Punkt geben, ab dem dies geschieht 
(Cribb et al., 2019, 12 f.) 
 

Abbildung 5-3: Entwicklung des Mindestlohns im Vereinigten Königreich 

in Britischen Pfund je Stunde 

 
Mindestlohn ab 22/21: bis 2009 gültig ab 22 Jahren, 2010 bis 2015 gültig ab 21 Jahren, ab 2016 gültig von 21 bis 24 
Jahren, NLW: National Living Wage gültig ab 25 Jahren;  
Quellen: Francis-Devine, 2020; ONS; eigene Berechnungen 
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5.3 Vergleich europäischer Mindestlohnregime 

In allen drei Ländern des folgenden Vergleichs ist ein Mindestlohn implementiert, der die Lohn-
untergrenze für abhängig Beschäftigte definiert. Die Systematiken und Intentionen hinter die-
sem Arbeitsmarktinstrument divergieren jedoch erheblich. Für eine vergleichende Einordnung 
reicht es nicht aus, nur die genaue Ausgestaltung des Mindestlohnregimes zu betrachten. Es 
müssen auch flankierende Maßnahmen und Funktionslogiken des zugrundeliegenden Arbeits- 
und Sozialsystems einbezogen werden.  
 
Auf die längste Mindestlohn-Tradition blickt Frankreich zurück. Dort wurde bereits kurz nach 
Ende des zweiten Weltkriegs ein Mindestlohn eingeführt. Dieser wurde 1970 grundlegend re-
formiert und entspricht seitdem in seiner Ausrichtung einem Living Wage. Erst deutlich später, 
und zwar 1999, wurde im Vereinigten Königreich ein Mindestlohn etabliert. In jüngster Zeit hat 
dieser einen Wandel weg von einer allgemeinen Lohnuntergrenze hin zu einem Living Wage 
erfahren. Diese Transformationsphase wurde 2016 gestartet und dauert noch an. Auf die kür-
zeste Mindestlohngeschichte blickt Deutschland zurück. Hier wurde die Lohnuntergrenze erst 
2015 und damit erheblich später als in Frankreich und im Vereinigten Königreich eingeführt. Im 
Unterschied zu diesen beiden Ländern gibt es in Deutschland keinen Living Wage, da der deut-
sche Mindestlohn weder direkt noch indirekt an die Entwicklung des Medianeinkommens ge-
koppelt ist und deutlich darunter liegt. Indem er vor unangemessen niedrigen Löhnen schützen 
soll, hat er auch eine andere Zielsetzung. 
 

Tabelle 5-1: Vergleich europäischer Mindestlohnregime 

 Frankreich Vereinigtes Königreich Deutschland 

Bezeichnung Salaire minimum inter-
professionnel de crois-
sance (SMIC) 

National Minimum Wage 
und National Living Wage 
(NLW) 

Mindestlohn 

Einführung  
(Systemwechsel hin 
zu LW) 

1950 (1970) 1999 (2016) 2015 

Ausrichtung /  
Intention 

Living Wage Living Wage Lohnuntergrenze 

Beratungs- 
gremium 

Commission Nationale 
de la Négociation Col-
lective 

Low Pay Commission Mindestlohnkommission 

Zusammen- 
setzung des  
Beratungsgremi-
ums 

 Je 18 Vertreter von 
Gewerkschafts- und 
Arbeitgeberseite 

 3 Minister 

 Präsident des Sozi-
alsenats 

 Je 3 Vertreter von Ge-
werkschaften, Arbeitge-
bern und Wissenschaft 

 Alle stimmberechtigt 

 Je 3 Vertreter von Ge-
werkschafts- und Arbeit-
geberseite 

 Vorsitzender 

 2 Wissenschaftler ohne 
Stimmrecht 

Rolle des Bera-
tungsgremiums / 
der Tarifparteien 

Beratende Funktion 
mit Gewicht / Vor-
schlagsrecht innerhalb 
starrer Vorgaben 

Beratende Funktion mit Ge-
wicht / Vorschlagsrecht 

Vorschlagsrecht und Vor-
schlagsmonopol 
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Rolle der Regierung Aktiv, Gestaltungs- 
und Entscheidungsor-
gan 

Aktiv, Gestaltungs- und Ent-
scheidungsorgan 

Passiv, Entscheidungsor-
gan; Regierung kann nur 
über Annahme oder Ableh-
nung des Vorschlags der 
Mindestlohnkommission 
entscheiden 

Anpassungs- 
turnus 

Jährlich zum 1.1.; zu-
sätzlich unterjährige 
Anpassungen jederzeit 
möglich 

Jährlich zum 1.4. Beschluss alle zwei Jahre; 
Beschluss kann unterjäh-
rige Anpassungen vorsehen 

Regelbindungs- 
Elemente 

 Indexierung an In-
flation und allge-
meiner Lohnent-
wicklung 

 Sofortige Anpas-
sung, wenn Inflation 
über 2 Prozent 

keine Nachlaufende Orientierung 
an der Tariflohnentwick-
lung 

Diskretionärer 
Spielraum 

 „coup de pouce“: 
außerordentliche 
Mindestlohnerhö-
hung durch Regie-
rung jederzeit mög-
lich 

 Diskretionäres System 

 Vorgabe von mittelfristig 
zu erreichenden Zielgrö-
ßen durch Regierung mit 
jährlichem Auftrag der 
Regierung an die Kom-
mission 

 Diskretionärer Spielraum 
der Kommission bei 
Zwei-Drittel-Mehrheit  

 Kein diskretionärer Spiel-
raum der Regierung 

Bedeutung des Ta-
rifsystems 

gering gering hoch 

Subventionierung 
von Mindestlöhnen 

ja ja (für kleine Unternehmen) nein 

Kaitz-Index (2019) 61,4 55,1 48,2 

Quellen: OECD; eigene Darstellung 

 
Das Verfahren zur Festlegung der Mindestlohnhöhe weist zwischen den drei betrachteten Nati-
onen einige Parallelen, aber auch grundlegende Unterschiede auf. In allen Mindestlohnregimen 
erarbeitet ein Beratungsgremium Vorschläge dazu, wie die Mindestlohnerhöhung aussehen 
könnte. Und in allen drei Ländern finden sich in diesem Gremium Vertreter der Tarifparteien. In 
Frankreich werden darüber hinaus auch politische Akteure (drei Minister sowie der Präsident 
des Sozialsenats) hinzugezogen, während das Vereinigte Königreich sowie Deutschland zusätz-
lich auf den Rat von Wissenschaftlern zurückgreifen. Im Vereinigten Königreich sind die Wissen-
schaftler stimmberechtigt, in Deutschland kommt ihnen lediglich eine beratende Funktion zu. 
Die Kommissionen bestehen in Deutschland und im Vereinigten Königreich jeweils aus neun, in 
Frankreich aus insgesamt 40 Mitgliedern.  
 
Nicht nur die Zusammensetzung, sondern auch die Rolle des Bratungsgremiums und damit auch 
die Rolle der Tarifparteien, die diese Gremien hauptsächlich besetzen, ist in den drei Ländern 
unterschiedlich definiert. Die deutsche MLK hat dabei die weitreichendsten Kompetenzen und 



  

Mindestlohnanpassung
 

34 

genießt die größte Autonomie. Bezüglich der Mindestlohnhöhe hat sie nicht nur ein Vorschlags-
recht, sondern faktisch sogar ein Vorschlagsmonopol. Die jeweilige Regierung kann die von der 
MLK geforderte Erhöhung nur annehmen oder ablehnen, aber keine eigenen Vorschläge unter-
breiten. Das MiLoG sieht keine Umsetzung regierungsseitiger Vorschläge vor. In Frankreich und 
im Vereinigten Königreich stellen die Kommissionen hingegen beratende Organe dar, deren Vor-
schläge zwar Gewicht haben, von der Regierung jedoch angepasst oder ergänzt werden können. 
Während der deutschen Regierung eher eine passive Rolle in Form eines Ausführungsorgan zu-
fällt, das zwar über Annahme oder Ablehnung entscheidet, aber selbst nicht aktiv eingreifen 
kann, kommt den Regierungen der Partnerstaaten eine deutlich aktivere Rolle zu. Sie sind nicht 
nur endgültige Entscheidungsinstanz, sondern haben zudem große diskretionäre Spielräume.  
 
Auch die Länge des Zeitraums, für den Mindestlohnerhöhungen beschlossen werden, fällt un-
terschiedlich aus. Während in Frankreich turnusmäßig zum Jahresbeginn Erhöhungen vorge-
nommen werden, die durch unterjährige Anpassungen ergänzt werden, wird in Deutschland le-
diglich alle zwei Jahre über Mindestlohnanpassungen verhandelt. Die so festgelegten Erhöhun-
gen können jedoch ebenfalls stufenweise und unterjährig erfolgen. Im Vereinigten Königreich 
hingegen sind Anpassungen nur einmal pro Jahr vorgesehen. 
 

Abbildung 5-4: Entwicklung des Kaitz-Index in Deutschland, Frankreich und im  

Vereinigten Königreich 

 
Schließlich unterscheiden sich die drei betrachteten Länder erheblich hinsichtlich der Regelbin-
dungs-Komponenten. In Frankreich liegt den jährlichen Mindestlohnanpassungen ein starrer, 
im Gesetz verankerter Indexierungsmechanismus zugrunde, der sich an der Inflation und der 

Mindestlöhne in Prozent der Medianlöhne von Vollzeitbeschäftigten 

 
D, F: ab 18 Jahre; UK bis 2009 ab 22 Jahre, 2010 bis 2015 ab 21 Jahre, ab 2016 ab 25 Jahre (National Living Wage); 
Quelle: OECD 

48,1 48,2

59,0

61,5

67,0

62,3 61,4

42,3

46,6

48,6

52,7

55,1

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

1
9

9
0

1
9

9
1

1
9

9
2

1
9

9
3

1
9

9
4

1
9

9
5

1
9

9
6

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

D F UK



  

Mindestlohnanpassung
 

35 

allgemeinen Lohnentwicklung orientiert. In Deutschland ist hingegen die Entwicklung der Tarif-
löhne entscheidend. Im Unterschied zu Frankreich handelt es sich hierbei jedoch um eine Ori-
entierungsgröße, denn es ist kein automatischer Mechanismus im Sinne einer Eins-zu-eins-
Übertragung festgeschrieben. Das beinhaltet (zumindest theoretisch) nicht nur einen Spielraum 
nach oben, sondern auch nach unten. Zudem kann die MLK mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit von 
der Orientierung an der Tariflohnentwicklung abweichen. In der Praxis räumt zwar auch das 
französische Modell viel diskretionären Spielraum ein, da die Regierung durch einen sogenann-
ten „coup de pouce“ den Mindestlohn jederzeit außerordentlich anheben kann. Den Spielraum 
gibt es aber nur nach oben, nicht nach unten. Im Vereinigten Königreich finden sich keine ge-
setzlich festgelegten Regelbindungselemente. Damit ist der diskretionäre Spielraum dort formal 
am größten. Da der Regierung in Deutschland bisher keine vergleichbaren diskretionären Spiel-
räume zur Verfügung stehen, kann sie allenfalls durch eine Änderung des MiLoG eingreifen, wie 
es derzeit politisch diskutiert wird.  
 
Hinsichtlich des Kaitz-Indexes ist das Mindestlohnniveau in Frankreich am höchsten, gefolgt vom 
Vereinigten Königreich (Abbildung 5-4). Die hohen Kosten des Mindestlohns für Unternehmen 
werden in diesen beiden Ländern jedoch zumindest teilweise durch Erleichterungen bei den 
Sozialabgaben abgefangen (Kasten). Solche Subventionen für Niedrigverdienste finden sich in 
Deutschland nicht. Damit wäre in Deutschland ein Mindestlohn auf Höhe des Living Wage (Kaitz-
Index 60 nach OECD) sehr viel schwerer tragbar als für Länder mit hohen Lohnsubventionen. Da 
Analysen für Frankreich ergeben haben, dass es dort ohne Lohnsubventionen zu deutlichen Be-
schäftigungseinbußen gekommen wäre, stünde Deutschland vor der Wahl, einen starken An-
stieg der Arbeitslosigkeit zu riskieren oder sein Steuer- und Transfersystem grundlegend umzu-
bauen.  
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Kasten: Absenkung der Arbeitgeberbeiträge in Frankreich und im Vereinigten Königreich 

 

Ob sich die Einstellung eines Beschäftigten lohnt, entscheidet sich für den Arbeitgeber nicht nach der 
Höhe des Bruttolohns, sondern nach der Höhe der Arbeitskosten. Ein hoher Mindestlohn kann deshalb 
durch Absenkung der Lohnnebenkosten gemildert werden. Hierfür ist Frankreich das prominenteste Bei-
spiel. Denn die Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherung werden in Frankreich für niedrige Löhne 
deutlich abgesenkt. Bei Jahresverdiensten auf Niveau des SMIC beträgt die sogenannte „Réduction 
générale des cotisations patronales“ (ehemals: Réduction Fillon) maximal 32 Prozent des Bruttoentgelts 
und läuft bei den 1,6-fachen des SMIC – also knapp unterhalb des Medianlohns – aus. Für einen Beschäf-
tigten, der über ein mittleres Einkommen verfügt, fallen für den Arbeitgeber einschließlich anderer Kos-
tenpositionen Lohnnebenkosten von gut 53 Prozent des Bruttolohns an. Dieser Satz wird für SMIC-Emp-
fänger auf 21 Prozent reduziert. Damit betragen die Arbeitskosten für einen Beschäftigten mit Median-
lohn das 1,534-fache des Jahreslohns, für einen SMIC-Empfänger aber nur das 1,214-fache. Daraus ergibt 
sich, dass bei einem Kaitz-Index bezogen auf den Bruttolohn von 61,4, wie ihn die OECD für Frankreich 
im Jahr 2019 ausweist, die Arbeitskosten des SMIC-Empfängers nur 48,6 Prozent des Medianlohn-Be-
schäftigten ausmachen. In Deutschland gibt es dagegen keine Unterscheidung der Sozialversicherungs-
beiträge der Arbeitgeber nach Lohnhöhe. Die Relation der Arbeitskosten des Mindestlohn-Empfängers 
zu den Arbeitskosten des Medianlohn-Beschäftigten entspricht daher auch in etwa der Relation bei den 
Bruttolöhnen und damit dem Kaitz-Index. Dieser lag 2019 nach OECD-Angaben bei 48,2 und dürfte bis 
zur zweiten Jahreshälfte 2022 noch um gut 3 Prozentpunkte ansteigen. Damit zeigt sich, dass das Arbeits-
kostenverhältnis des Mindestlohn-Empfängers in Relation zum Medianlohnempfänger in Frankreich in 
etwa genauso hoch ist wie in Deutschland. Die Kosten für die Reduzierung der Arbeitgeberbeiträge bei 
niedrigen Löhnen sind nicht genau bekannt. In der Arbeitskostenerhebung 2016 wird der Anteil der ge-
samten Lohnsubventionen mit 1,9 Prozent des Arbeitnehmerentgelts ausgewiesen. Mit diesem Prozent-
satz ergibt sich für 2019 ein Wert von 23,6 Milliarden Euro. 

 

Auch im Vereinigten Königreich ist die Zusatzkostenquote für den Mindestlohnempfänger niedriger als 
für einen Beschäftigten, der den Medianlohn erhält. Dies ergibt sich zum einen dadurch, dass es für den 
Arbeitgeber einen Freibetrag für die Sozialversicherungsbeiträge gibt. So zahlt der Arbeitgeber nur für 
den Teil des Einkommens Abgaben, der 732 £ übersteigt. Aus dem nominalen Beitragssatz von 13,8 Pro-
zent errechnet sich daraus ein effektiver, auf den gesamten Verdienst bezogener Beitragssatz von 9,7 
Prozent für einen Vollzeitbeschäftigten mit Medianlohn und von 6,8 Prozent für den Mindestlohnbe-
schäftigten in Vollzeit. Durch die 2014 eingeführte und 2016 erhöhte Employment Allowance können 
Kleinunternehmen bis zu 4.000 £ ihrer Beiträge erstattet bekommen. Damit können bis zu vier Beschäf-
tigte, die zum Mindestlohn in Vollzeit arbeiten, ganz von den Arbeitgeberbeiträgen entlastet werden. 
Auch für Teilzeitbeschäftigte ist wegen des Freibetrags der effektive Beitragssatz deutlich niedriger. Der 
angestrebte Kaitz-Index von ungefähr 60 Prozent nach OECD (zwei Drittel nach nationaler Definition) ent-
spricht daher im günstigsten Fall gut 55 Prozent bei den Arbeitskosten, wenn die Arbeitgeber keine Sozi-
alversicherungsbeiträge zahlen müssen. Die Ausgaben des Staates für die Employment Allowance sind im 
Haushalt nicht explizit ausgewiesen, lassen sich aber aus den im Haushalt projizierten Be- und Entlastun-
gen für die Einzelmaßnahmen (Einführung und zweimalige Erhöhung, Ausschluss der Soloselbstständigen 
und Beschränkung auf Unternehmen mit höchstens 100.000 Euro Sozialversicherungsbeiträgen) annä-
hernd errechnen. Es ergibt sich ein Betrag für 2020 von 2,5 Milliarden Pfund oder 2,9 Milliarden Euro. 
Hinzu kommen noch die impliziten Kosten durch die Freibeträge bei den Sozialversicherungsbeiträgen. 
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6 Schlussfolgerungen 

 
Der Vergleich der Mindestlohnregime zwischen Frankreich, dem Vereinigten Königreich und 
Deutschland zeigt, dass dem Mindestlohn in Deutschland eine andere Funktionslogik zugrunde 
liegt als in den beiden anderen Ländern. Entscheidender Unterschied ist dabei seine fehlende 
Ausrichtung als Living Wage. Entsprechend liegt das deutsche Mindestlohnniveau gemessen am 
Kaitz-Index deutlich unter dem der beiden europäischen Partnerstaaten. Vor diesem Hinter-
grund fordert der Bundesarbeitsminister eine Änderung des Anpassungsmechanismus. Zusätz-
lich zum Kriterium der Tariflohnentwicklung soll eine Orientierung am Medianeinkommen Teil 
des Regelwerks werden. Sollten dabei 60 Prozent des Medians festgelegt werden, käme dies 
einem Systemwechsel hin zu einem Living Wage gleich. 
  
Aus den in Frankreich und dem Vereinigten Königreich gesammelten Erfahrungen lassen sich 
Hürden aufzeigen, die im Falle eines solchen Strategiewechsels überwunden werden müssten 
und zu einer kritischen Bewertung dieses Vorschlags führen. Zunächst fällt auf, dass der ange-
strebte Systemwechsel hin zu einem existenzsichernden Lohn in Deutschland kurzfristiger nach 
Einführung des Mindestlohns als in den Vergleichsländern vollzogen werden soll. Im Unter-
schied zu Frankreich und dem Vereinigten Königreich ist der Mindestlohn in Deutschland noch 
relativ neu. Auch wenn er sich insgesamt als Instrument bewährt hat, befindet er sich in seinem 
sechsten Jahr immer noch in einer Etablierungsphase, zumal die seit seiner Einführung beste-
hende konjunkturelle „Schönwetterperiode“ einem markanten Wirtschaftseinbruch gewichen 
ist. Momentan ist nicht verlässlich abschätzbar, welche wirtschaftlichen Folgen die nach wie vor 
unbewältigte Corona-Pandemie noch nach sich ziehen kann. In einer Phase, in der sich der Min-
destlohn erstmals in einer Wirtschaftskrise bewähren muss, sollte erst einmal abgewartet wer-
den, bevor leichtfertig ein Systemwechsel angeschoben wird. Würde er rasch umgesetzt, be-
stünde das Risiko, dass der vorgeschlagene Eingriff viele ohnehin notleidende Unternehmen fi-
nanziell überfordert und gleichzeitig die Akzeptanz dieses noch recht jungen Arbeitsmarktin-
struments gefährdet. 
 
Frankreich und das Vereinigte Königreich gingen erst 15 bis 20 Jahre nach der Einführung des 
gesetzlichen Mindestlohns zu einem Living Wage über. Im Vereinigten Königreich wurde die 
Entscheidung zu einem ökonomisch günstigen Zeitpunkt gewählt. Die derzeitige politische De-
batte im Vereinigten Königreich zeigt dennoch, dass ein solcher Transformationsprozess von 
einer garantierten Lohnuntergrenze hin zu einem Living Wage trotz jahrzehntelanger Erfahrung 
mit Mindestlöhnen langwierig, auch nach vier Jahren noch längst nicht abgeschlossen ist und 
möglicherweise sogar wieder revidiert werden muss. Der nationale Living Wage hat zwar bereits 
im Jahr 2020 das 60-Prozent-Niveau erreicht, aber nur bezogen auf die im Vereinigten König-
reich Berechtigten. Berechtigt sind auch Teilzeitbeschäftigte, die in der Regel weniger als Voll-
zeitbeschäftigte verdienen. Entsprechend ist das 60-Prozent-Niveau in Bezug auf Vollzeitbe-
schäftigte noch nicht realisiert. Dies wird angesichts der kritischen Wirtschaftslage auch schwie-
rig. Es ist nicht auszuschließen, dass die Regierung ihre vorsorglich eingebaute Notfallbremse 
ziehen muss. 
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Neben den Bedenken bezüglich des Zeitpunktes eines Systemwechsels gibt es auch systemim-
manente Faktoren, die zumindest aktuell gegen eine Kopplung des Mindestlohns an 60 Prozent 
des Medianlohns sprechen. Anders als in den beiden Partnerländern kommt in Deutschland der 
Tarifautonomie und den Tarifparteien immer noch eine zentrale Rolle zu. Die Tarifautonomie 
genießt Verfassungsrang und sie wird vom Staat respektiert. Nach den negativen Erfahrungen 
mit einer politischen Lohnfindung durch staatliche Zwangsschlichtung und der Notverordnungs-
politik während der Weimarer Republik wurde die Regelung von Löhnen und Arbeitsbedingun-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg ganz bewusst wieder in die Hände der Tarifparteien überge-
ben. Seitdem haben sich die verschiedenen Bundesregierungen – abgesehen von der Einführung 
des gesetzlichen Mindestlohns – aus der Tarifautonomie herausgehalten. Zudem sieht sich der 
deutsche Staat trotz einer rückläufigen Tarifbindung immer noch einem funktionierenden Ta-
rifsystem gegenüber. Auch wenn die Einführung des Mindestlohns tief in die Tarifautonomie 
eingreift, räumt das MiLoG den Tarifparteien besondere Rechte bei der Anpassung des Mindest-
lohns ein. Zum einen hat die MLK (und damit Vertreter der Tarifparteien) ein faktisches Vor-
schlagsmonopol bezüglich bevorstehender Mindestlohnanpassungen. Sie hat mehr Autonomie 
als in den Vergleichsländern Frankreich und Vereinigtes Königreich, da die Regierung keine ei-
genen Erhöhungsvorschläge durchsetzen kann. Zum anderen müssen sich die Beschlüsse der 
Mindestlohnkommission an der Tariflohnentwicklung orientieren. Diese Regelungen sind nicht 
zuletzt der Tatsache geschuldet, dass das MiLoG Teil des sogenannten Tarifautonomiestär-
kungsgesetzes ist, mit dem die Bundesregierung die Tarifautonomie stärken will. Die Aufnahme 
eines 60-Prozent-Kriteriums würde sowohl die Bedeutung der Tariflohnentwicklung für die Fest-
setzung der Mindestlohnhöhe relativieren als auch die Autonomie der Tarifpartner in der MLK 
beschneiden. Beides widerspricht der Intention des Tarifautonomiestärkungsgesetzes. Eine Be-
schneidung der Autonomie der MLK ließe sich theoretisch dadurch vermeiden, dass die Orien-
tierung am Living Wage ebenfalls mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der MLK aufgehoben werden 
könnte. Aufgrund der paritätischen Zusammensetzung der Kommission mit einem stimmbe-
rechtigten neutralen Vorsitzenden könnte ein solcher Beschluss in der Praxis aber stets am Veto 
der Gewerkschaftsmitglieder scheitern. 
 
Ein spürbar steigender Mindestlohn würde deutlich mehr Tariflöhne verdrängen als der bishe-
rige. Dabei besteht die Gefahr, dass in einer ganzen Reihe von Branchen Tarifverhandlungen 
nicht nur durch den Mindestlohn vorherbestimmt, sondern überflüssig gemacht würden. Um 
dies zu vermeiden, müsste – wie schon 2015 bei der Mindestlohneinführung – eine Übergangs-
regelung gewährt werden. Diese Regelung hat sich bewährt und dazu beigetragen, dass der 
Mindestlohn das Tarifgeschehen in den Niedriglohnbranchen nicht nachhaltig negativ beein-
flusst hat. Auch die zuletzt (2019/20) in der Systemgastronomie geführten Tarifverhandlungen, 
bei denen die Gewerkschaft 12 Euro als untersten Tariflohn durchsetzen wollte, zeigt, dass 
hierzu ein Anpassungsprozess notwendig ist, der mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Unabhän-
gig davon stellt sich das Problem einer erheblichen und nachhaltigen Stauchung der Lohnstruk-
tur. Diese Stauchung kann gerade in arbeitsintensiven Branchen nicht korrigiert werden, weil 
der dazu notwenige Verteilungsspielraum schon durch die mindestlohninduzierten Anpassun-
gen der unteren Entgelte ausgeschöpft wird.  
  
Die Einführung des 60-Prozent-Kriteriums würde sich nicht nur auf das Verhältnis von Staat und 
Tarifparteien auswirken. Sie würde auch im Widerspruch zur Logik unseres bisherigen 
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Sozialleistungssystems stehen. In Frankreich und im Vereinigten Königreich werden die hohen 
Mindestlöhne durch Lohnsubventionen flankiert (Kasten Kapitel 5.3). In Deutschland gibt es 
eine derartige Unterstützung von Unternehmen bisher nicht. Hier werden geringe Marktein-
kommen, die den Haushaltsbedarf nicht decken können, im Rahmen einer Bedürftigkeitsprü-
fung vom Staat aufgestockt, was bei alleinstehenden Vollzeitbeschäftigten schon vor der Ein-
führung des Mindestlohns sehr selten vorkam. Durch einen höheren Mindestlohn könnte dieser 
Transferbedarf sinken. Das setzt aber voraus, dass die induzierten Lohnsteigerungen keinen ne-
gativen Beschäftigungseffekt nach sich ziehen. Die französischen und britischen Erfahrungen 
zeigen jedoch: Um genau dies zu vermeiden, müsste über die Einführung von Lohnsubventionen 
nachgedacht werden, die vor allem kleine und mittlere Unternehmen unterstützen. In Frank-
reich wurden 2019 insgesamt 1,9 Prozent der Lohnkosten oder 1,0 Prozent des BIP für Lohnsub-
ventionen ausgegeben. Das entsprach einer Summe von 23,6 Milliarden Euro. Die unterschied-
liche Art der Gestaltung von Lohnsubventionen zeigt: Der Mindestlohn ist nur eine Stellschraube 
in einem Gesamtsystem. Verändert man dessen Logik, müssen auch an anderen Stellen Ände-
rungen vorgenommen werden. Der Strategiewechsel im Vereinigten Königreich macht deutlich, 
welche Folgen die politisch angestrebte Anpassung des MiLoG in Deutschland hätte. Die Einfüh-
rung eines Living Wage wurde dort explizit als ein Mittel genannt, um von einem System niedri-
ger Löhne und hoher Transfers (mit hohen Steuern und Sozialabgaben) zu einem System hoher 
Löhne und niedriger Transfers (mit geringen Steuer- und Sozialabgaben) zu gelangen. Darüber 
sollten sich die politischen Entscheidungsträger, die einen Living Wage propagieren, bewusst 
werden. 
 
Zu bedenken sind auch mögliche Einflüsse auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Hier 
steht zwar das Verarbeitende Gewerbe im Mittelpunkt, dessen Lohnniveau auch für Ungelernte 
– mit Ausnahme sehr weniger Branchen – schon jetzt über der 12-Euro-Marke liegt. Mittelbar 
sind aber dennoch Einflüsse möglich: Zum einen könnte es durch ein höheres Preisniveau auch 
zu höheren Lohnforderungen in der Industrie kommen. Zum anderen müssten Lohnsubventio-
nen für Mindestlohnempfänger oder kleinere Betriebe gegenfinanziert werden. So könnte es 
beispielsweise zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen in der hoch entlohnenden Industrie 
kommen. Zweifelhaft ist überdies, ob ein Living Wage in Deutschland zu einer deutlichen Ver-
ringerung der Armutsgefährdung führen würde. Nach eigenen Schätzungen würde der Living 
Wage, wenn es keine Unterschreitungen mehr gäbe, die Armutsgefährdungsquote unter den 
Beschäftigten zwar um 1,4 Prozentpunkte und in der Gesamtbevölkerung um 1,0 Prozentpunkte 
senken können. Dies gilt aber nur dann, wenn es weder zu Entlassungen noch zu einer Verkür-
zung der Arbeitszeit kommen würde. Überdies würde sich die Reduktion der Armutsgefährdung 
für die Gesamtbevölkerung auf 0,6 Prozentpunkte verringern, wenn es bei dem jetzigen Ausmaß 
der Unterschreitungen bliebe. 
  
Die Verankerung einer Regel, nach der sich der Mindestlohn neben der Tariflohnentwicklung 
auch am Medianeinkommen orientieren würde, müsste neben einer Übergangsregelung auch 
mit einer Korrekturklausel verknüpft werden. Eine solche „Emergency Break“ wurde im Verei-
nigten Königreich mit der zweiten Stufe des 2016 begonnenen Systemwechsels zu einem Living 
Wage eingeführt. Dort legte die Politik auch ein vorläufiges Zieldatum fest: Im Jahr 2024 soll der 
nationale Living Wage zwei Drittel des Medianlohns der Berechtigten erreichen, was 60 Prozent 
des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten entspricht. Dabei eröffnet der mittelfristige 



  

Mindestlohnanpassung
 

40 

Zeithorizont zur Zielerreichung der LPC Freiräume, die sich aus der Einführung der „Emergency 
Break“ ergeben und den Einfluss der LPC und der dort vertretenen Tarifpartner stärken. So kann 
die LPC bei ökonomischen Problemen oder sonstigen Risiken, die Regierung dazu auffordern, 
ihre Zielvorgaben oder den vorgesehenen Zeitrahmen zu überdenken. Die durch die Corona-
Pandemie verursachte Wirtschaftskrise und die Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen 
des Brexits haben dazu geführt, dass der nationale Living Wage auf Empfehlung der LPC in die-
sem Jahr nur um gut 2 Prozent erhöht wurde. Diese Erhöhung liegt klar unter dem Zielpfad. Das 
Ziel, im Jahr 2024 einen Mindestlohn in Höhe von 60 Prozent des Medianlohns der Vollzeitbe-
schäftigten zu erreichen, wurde indes noch nicht aufgeschoben. Bildlich gesprochen hat die LPC 
die Hand an die Notbremse gelegt, diese aber noch nicht gezogen. Auch in Frankreich wird über 
den Anpassungsprozess diskutiert. So fordert die SMIC-Expertengruppe mehr Flexibilität bei 
Mindestlohnanpassungen. Sie kritisiert den starren Indexierungsmechanismus, der Anpassun-
gen der Mindestlohnerhöhungen an aktuelle Wirtschafts- und Arbeitsmarktlagen erschwert. 
Diese politischen Diskussionen zeigen: Durch eine verpflichtende Orientierung am Medianein-
kommen würde das deutsche System ausgerechnet in einer Phase an Flexibilität einbüßen, in 
der andere Länder über mehr Flexibilität nachdenken. 
 
Wie die Beispiele von Frankreich und dem Vereinigten Königreich zeigen, ist die Idee eines Living 
Wage weder neu noch unerprobt. In Deutschland wäre dies ein Systemwechsel, der einen enor-
men Anpassungsdruck erzeugen würde. Dabei ist zwischen der Zielvorgabe eines Mindestlohns 
von 12 Euro je Stunde und der Verankerung einer Orientierung des Mindestlohns an 60 Prozent 
des Medianeinkommens zu unterscheiden. Heute mag der Wert von 12 Euro einem Living Wage 
von 60 Prozent des Medianeinkommens entsprechen. Bis 2024 wird der Living Wage aber auf 
13,20 Euro steigen und damit deutlich über der Zielmarke von 12 Euro liegen. Geht man bei der 
nächsten Mindestlohnanpassung im Jahr 2022 von einem Basiswert von 10,45 Euro aus, würde 
der Mindestlohn 2023 bei einer nachlaufenden Orientierung am Tarifindex um rund 4 Prozent 
auf 10,87 Euro je Stunde angehoben. Sollten die Folgen der Corona-Pandemie ohne nachhaltige 
Belastung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt bis dahin bewältigt worden sein, könnte für 2024 
ein weiterer Zuschlag vereinbart werden, bei dem auch eine erneute „politische“ Komponente 
denkbar wäre. Dann läge ein Mindestlohn von 12 Euro zumindest in Reichweite, ohne dass der 
bisherige Anpassungsmechanismus aufgegeben würde. 
  
Eine Verankerung eines Living Wage würde diesen Mechanismus aushebeln und deutlich hö-
here Anpassungen notwendig machen. Soll dies bindend sein, müsste die Politik ein Datum set-
zen und die Autonomie der MLK dadurch spürbar einschränken. Vor einem solchen System-
wechsel sollte allerdings eine sorgfältige politische Debatte darüber geführt werden, ob es flan-
kierender Lohnsubventionen für Unternehmen bedarf. Und es muss abgewogen werden, wel-
che Folgen eine staatliche Lohnpolitik für die Zukunft der Tarifautonomie haben wird. 
 
Im Hinblick auf die Tarifautonomie hat sich der bisherige Anpassungsmechanismus bewährt. 
Negative Effekte auf das Tarifgeschehen waren nur vorübergehend und vereinzelt zu beobach-
ten, auch die beobachtbaren Stauchungen der Tariflohnstruktur haben nicht dazu geführt, die 
Verhandlungsbereitschaft zu mindern. Die Tarifparteien haben sich der Aufgabe, die Tariflöhne 
an die jeweils geltenden Mindestlöhne anzupassen, erfolgreich gestellt. Bei diesem Anpassungs-
prozess ist zu berücksichtigen, dass in den Tarifindex die Tarifabschlüsse unterschiedlicher 
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Branchen eingehen, die eine große Spannbreite aufweisen. Durch die Kopplung des Mindest-
lohns an den gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt profitiert die Mindestlohndynamik von über-
durchschnittlichen Anhebungen vieler Branchen des Produzierenden Gewerbes, in denen es 
hohe Produktivitätszuwächse gibt. Sie ermöglichen einen größeren Erhöhungsspielraum als die-
jenigen in arbeitsintensiven Dienstleistungen. Dort fallen Tarifsteigerungen in der Regel etwas 
geringer aus. Wenn der Mindestlohn aber schneller steigt als der Tariflohn in diesen arbeitsin-
tensiven Wirtschaftszweigen, wird deren Tariflohndynamik langfristig ganz automatisch immer 
stärker durch die Mindestlohnentwicklung angetrieben (Lesch/Schröder, 2020b, 15). Das be-
trifft nicht nur Branchen, die aktuell Tariflohngruppen auf einem Niveau des gesetzlichen Min-
destlohns haben. Langfristig werden auch Branchen getroffen, in denen heute noch ein ausrei-
chender Abstand zum Mindestlohn besteht. 
 
Eine Beibehaltung des bewährten und inzwischen eingespielten Anpassungsmechanismus kann 
dazu beitragen, politische Auseinandersetzungen um den Mindestlohn zu vermeiden. Die MLK 
hat ihre Autonomie (trotz politischen Drucks) auch bei ihrem letzten Anpassungsbeschluss be-
wahrt und gleichzeitig der politischen Auseinandersetzung durch einen politisch motivierten An-
passungsschritt auf 10,45 Euro je Stunde Rechnung getragen. Eine Änderung des MiLoG nähme 
der Kommission diese Freiheit und sie würde letztlich dazu führen, den Mindestlohn zum politi-
schen Dauerthema zu machen. Angesichts der Schwere des Eingriffs in die Tarifverträge liefe 
das im Ergebnis auf eine politische Lohnsetzung hinaus. Die Tarifautonomie würde für weite 
Teile der Beschäftigten ihr Primat gegenüber der Politik einbüßen. 
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